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über dle Alters- und 

Hinterlassenenverslcherung, 

die lnvalidenversicherung 

und die 

Famlllenausgleichskasse des 

Fllrstentums Llechtenstein 



Jahresbericht 1964 

über die 

AL TERS- und HINTERLASSENENVERSICHERUNG 

d le 

INVALIDENVERSICHERUNG 

und die 

FAMILIENAUSGLEICHSKASSE 





An den 

Der Verwaltungsrat 
d er 

ALTERS- und HINTERLASSENENVERSICHERUNG 
d er 

INVALIDENVERSICHERUNG 
und der 

FAMILIENAUSGLEICHSKASSE 
des Fürstentums Lieehtensteln 

HOHEN LANDTAG 

Vaduz 

Sehr geehrter Herr Landtagsprãsldentl 
Sehr geehrte Herren Abgeordnetel 
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Der Verwaltungsrat der Alters- und Hinterlassenenversieherung, der lnvalidenver
sieherung und der Familienausgleiehskasse unterbreitet hiemit dem Hohen Landtag 
gemãB Art. 26 AHVG dia Bllanz, Betriebsreehnung und Verwaltungskostenreehnung 
sowie den Reehensehaftsberleht für das Gesehãftsjahr 1964 zur Genehmlgung. 
Der Verwaltungsrat hielt im Jahre 1964 zwõlf Sitzungen ab, in welehen Fragen der 
Verwaltung, anfallende Gesehãfte, dia Vermõgensanlage, Gesetzesãnderungen und 
der AbsehluB von Sozialversicherungsabkommen behandelt bzw. erledigt wurden. 

1. organe 

Am 4. Mai 1964 bestellte der Hohe Landtag den Verwaltungsrat der AHV, IV und 
FAK neu auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Anstelle des ausseheidenden Prãsi
denten, Regierungsrat Dr. Alols Vogt, wãhlte er Dr. lvo Beek, und die bisherigen 
Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Arbeitersekretãr Josef Sele und 
Arthur Hasler, wurden dureh dle Herren Arbelterprãsident Johann Beek und Viktor 
Heeb ersetzt. In der konstitulerenden Sitzung des Verwaltungsrates vom 25. J uni 
1964 spraeh der Verwaltungsrat den ausseheidenden Mitgliedern für ihre den 
Anstalten geleisteten Dienste und die fruchtbare Mitarbelt den Dank aus. Dem 
seheidenden Prãsidenten Dr. Alols Vogt war es vergõnnt, die Anstalten meisterhaft 
im Geiste der Zusammenarbeit zwisehen dem Verwaltungsrat und der Verwaltung 
aufzubauen und so zu organisieren, daB sie aus dem sozlalen und wlrtsehaftliehen 
Leben Lieehtensteins nieht mehr wegzudenken sind und wesentlich zum Wohle 
des Landes und seiner Einwohner beitragen. 
Als Vizeprãsident des Verwaltungrates der drei Anstalten wurde in der konsti
tuierenden Sitzung wieder einstimmig Herr Edwin Nutt, Vaduz, gewãhlt. 
Zu Beginn des Jahres ernannte der Verwaltungsrat anlãBiieh des zehnjãhrigen 
Bestehens der AHV und in Anerkennung seiner Verdienste um den Aufbau der 
õffentliehen Versicherungsanstalten Herrn Julius Hartmann zum Direktor der An
stalten. 
lnfolge Demission des bisherigen Prãsidenten des Aufsichtrates, Herrn fürstlieher 
Kommerzienrat Guido Feger, bestimmte der Hohe Landtag am 4. Mai 1964 als 
neuen Prãsidenten Herrn Dr. Friedrieh Rltter, dem ielder durch den tragisehen 
Hinsehied eine kurze Amtsdauer besehieden war. Der Landtag nahm daher in 
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seiner Sitzung vom 11. Dezember 1964 eine Neuwahl in der Person des Herrn 
Dr. Herbert Batliner vor. Dem ausgeschiedenen Prãsidenten, Herrn Kommerzienrat 
Guido Feger, sel auch an dieser Stelle tür seine Tãtigkeit als Autsichtsratsprãsident 
gedankt, und dem dahingeschiedenen Prãsidenten Dr. Friedrich Ritter wird der 
Verwaltungsrat ein ehrendes Andenken bewahren. 

11. Geschãftsgang 

lmmer wieder hatte sich der Verwaltungsrat in seinen Sitzungen mit Bodenange
boten zu befassen. Nachdem bereits ru n d sFr. 2 200 000.- in Baugelãnde lnvestiert 
sind, jedoch gemãB der «Verordnung vom 28. Oktober 1963 über die Anlage des 
Fonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung•• nicht mehr als 15% des Fonds 
in Grundstücken und Gebãuden angelegt werden dürfen, kõnnen dzt., vor allem, 
wenn noch an die Verwertung des angekauften Baulandes herangegangen werden 
soll, kaum weitere Ankãute getãtigt werden, weshalb die jeweils vorliegenden 
Angebote zurückgestellt wurden. 
lm Berichtsjahr betaBte sich der Verwaltungsrat auch mit der grundsãtzlichen Frage 
d er Erstellung eines eigenen Verwaltungsgebãudes. De r Verwaltungsrat beauftragte 
ei nen ArbeltsausschuB, di e nõtigen Vorerhebungen zu treffen un d zu gegebener Zeit 
dem Verwaltungsrat Bericht zu erstatten. Dleser Schritt drãngt sich besonders aus 
organisatorischen Gründen aut und stellt nicht zuletzt noch eine Kapitalanlage dar. 

Bei der lnvalldenversicherung war eine Beschwerde wegen Aberkennung der 
lnvalidenrente sowie wegen Nichtgewãhrung medizinischer MaBnahmen (Star
operation) abgelehnt worden. Bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
ging eine Beschwerde wegen Aberkennung einer ordentlichen Rente an einen in 
Liechtenstein wohnhaften Auslãnder infolge Nlchterreichens der Mindestbeitrags
dauer von 5 Jahren bis zur Erreichung des 65. Altersjahres ein, die über Ersuchen 
des Beschwerdetührers zurückgestellt und daher im Berichtsjahr nicht entschieden 
wurde. 
t::ln Gesucn um Ausncmung einer Übergangsreme wurde aus ioigenàen Erwã
gungen abgelehnt. Der Antragsteller ist 1887 geboren, konnte also nie Beitrãge 
an die AHV in Llechtenstein leisten, weil er bei Einführung der AHV auf 1. Januar 
1954 bereits mehr als 641h Jahre alt war, und sich zu diesem Zeitpunkt in der 
Schweiz befand und dort Beitrãge an die AHV leistete. Aut Grund dieser in der 
Schweiz geleisteten Beitrãge bezieht der Antragsteller heute eine ordentliche 
Rente. Bereits gemãB der innerstaatlichen Gesetzgebung kann eln Anspruch auf 
eine Übergangsrente nur geltend gemacht werden, wenn kein Anspruch aut eine 
ordentliche Rente besteht. Die Unmõglichkeit des gleichzeitigen Bezuges einer 
ordentlichen und einer Übergangsrente beinhaltet auch Art. 9 des Abkommens 
zwischen Liechtenstein und der Schweiz über die Alters- und Hinterlassenen
versicherung, der bestimmt, daB die Angehõrigen des einen Staates, die im 
anderen Staate Wohnsitz haben und die Voraussetzungen tür den Bezug einer 
ordentlichen Rente in keinem der beiden Staaten erfüllen, Anspruch haben auf 
die Übergangsrente der Versicherung ihres Wohnsitzstaates gemãB dessen Ge
setzgebung. Nachdem der Antragsteller bereits aus der Schweiz eine ordentliche 
Rente bezieht, besteht daher in Liechtenstein kein Anspruch auf elne Übergangs
rente. 
Die AHV hat gegen eine Entscheidung der Fürstlichen Regierung vom 27. Oktober 
1964, in der der Verwaltungsrat angewiesen wurde, eine nach Ansicht der Regie
rung begangene Rechtswidrigkeit zu beheben, Vorstellung bzw. Beschwerde bei 
der Regierung elngelegt, da nach Ansicht des Verwaltungsrates der AHV sich die 
Staatsaufsicht der Regierung niemals in einer Entscheidungsbefugnis gegen die 
AHV erstreckt. Die Beschwerde wurde im Berichtsjahr seitens der Regierung bzw. 
Verwaltungsbeschwerdeinstanz nicht erledigt. 
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111. Vermõgensanlage 

Nach wie vor ist die dringlichste Aufgabe des Verwaltungsrates die Anlage der 
Fondsgelder. Trotz der KonjunkturdãmpfungsmaBnahmen betrug die Teuerung 
z.B. Aprii-Mai 1964 0,60/o, und im Vergleich Mai 1963 bis 1964 3,60/o. Auf Grund 
der schon vorher erwãhnten Verordnung vom 28. Oktober 1963 über die Anlage 
des Fonds der AHV hat es der Verwaltungsrat nlcht leicht, den Geldschwund 
aufzufangen und eine relativ gute Verzinsung zu erreichen, da die Anlagemõg
lichkeiten insbesondere dadurch beschrãnkt werden, daB sie gebietsmãBig im 
lnlande zu tãtigen sind, andererseits Anlagen nur bei der Uechtensteinischen 
Landesbank, in Obligatlonen des Landes, der Gemelnden und der Liechtensteinl
schen Kraftwerke sowie Beteiligungen an Landesunternehmen und in Grund
stücken und Gebãuden getãtigt werden dürfen, auBerdem die Anlagen in Ge
bãuden und Grundstücken, wie schon erwãhnt, nlcht mehr als 15% betragen dürfen. 

An festen Anlagen bestehen im Berichtsjahr 1964: 

Bauland sFr. 
Gebãude sF~ 
Wertschrlften 
(Obligatlonen de r Liechtensteinischen Landesbank) sFr. 
wozu folgende Kontokorrente, 
AHV-Kasse, ordentlicher Verkehr sFr. 
Liechtensteinische Landesbank sFr. 

2 452 600.-
547 708.10 

15 000 000.-

863 677.94 
4965 685.-

-------
kommen. 
To ta l sFr. 23 829 671.04 

Bei einer Verzinsung des Baulandes von 3%, beim Gebãude 4% und den Obliga
tionen von 31/4 und 33/4% konnte die Durchschnlttsverzinsung des Fonds von 
vorher schwach 3% auf rund 3,2% erhõht werden, da für zehn Millionen Obliga
tionen eine VerzinsunÇJ von 33/4% erreicht werden konnte. Vergleichsweise sel 
erwãhnt, daB die durchschnittliche Bruttorendite der Anlagen der Schweizerischen 
AHV am 31. Dezember 1964 3,42% betrug, wãhrend sie sich am Ende des Vorjahres 
auf 3,32% stellte. 

IV. Gesetzesãnderungen 

lm Berichtsjahr wurde dle AHV-Gesetzgebung durch zwei Gesetze vom 28. De
zember 1963 und 23. Juli 1964 sowie eine Verordnung vom 10. Februar 1964 ab
geãndert. 
Die wesentlichen Ãnderungen, die das Gesetz vom 28. Dezember 1963 mit slch 
brachte, wurden bereits im Bericht für das Jahr 1963 unter <<Verselbstãndigung der 
Anstalten» und <<Erhõhung der Renten» dargelegt, weshalb auf diesen Bericht 
verwiesen werden kann. 
Das Gesetz vom 23. Juli 1964 bringt eine Besserstellung der Auslãnder hinsichtlich 
des Rentenanspruches, infolge Mangels von Sozialversicherungsabkommen mit 
anderen Staaten, insbesondere bsterreich, wie folgt: 

1. Das Prinzip des Wohnsitzes als Voraussetzung für den Rentenanspruch bel 
Auslãndern, das bls dahin für die Ausrichtung einer Rente an Auslãnder maB
gebend war, wird aufgehoben. 

2. Die für den Rentenanspruch maBgebende Mindestbeitragsdauer von zehn Jahren 
für Auslãnder wird auf fünf Jahre herabgesetzt. 

3. Beitrãge von weniger als fünf Jahren verbleiben nach wie vor bei der Kasse, 
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und werden erst nach Erreichung des 65. Altersjahres auf Antrag hin zinslos 
zurückerstattet, und zwar nur die selbst geleisteten Beitrãge. 

Durch Verordnung vom 10. Februar 1964 wurde die degressive Skala für Selb
stãndigerwerbende bei einem Einkommen von mindestens Fr. 600.-, aber weniger 
als Fr. 7 200.- im Jahre für die Beitrãge neu erstellt. 
Wie bei der AHV, so wurde auch bei der IV durch Gesetz vom 28. Dezember 1963 
deren Organisation und Staatsaufsicht infolge der Verselbstãndigung der AHV 
neu geregelt. Das gleiche gilt für das Gesetz vom 28. Dezember 1963 betreffend 
die Abãnderung des Gesetzes über die Famiiienzulagen. 
Die Verordnung vom 16. November 1964 bringt eine Verbesserung der Beitrãge 
bei interner und externer Sonderschulung sowie in bezug auf MaBnahmen für 
bildungsunfãhige Minderjãhrige, indem die Tageskostenbeitrãge für Sonderschu
lungen und der monatliche Beitrag bei MaBnahmen für bildungsunfãhige Minder
jãhrige wesentlich erhõht wurden. 

V. Sozlalverslcherungsabkommen 

Auch im Berichtsjahr wurden mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ver
handlungen über die Revision des Abkommens zwischen Liechtenstein und der 
Schweiz betreffend Alters- und Hinterlassenenversicherung unter Neueinbezug 
der lnvalidenversicherung im Geiste freundnachbarlicher Beziehungen geführt. 
Die beiden Delegationen kamen überein, die Verhandlungen im Laufe des Jahres 
1965 fortzusetzen und durch Unterzeichnung eines Abkommens abzuschNeBen. 
Es besteht die berechtigte Hoffnung, daB das Abkommen im Jahre 1965 zustande
kommt, umsomehr, da man sich in den wesentlichen Punkten (Rentenberechnungs
methode und Einbau der lnvalidenversicherung) geeinigt hat. 
Auch in diesem Geschãftsjahr muB leider wieder berichtet werden, daB neuerdings 
angest·rebte Verhandlungen mit Osterreich mangels Verhandlungsbereitschaft der 
Republik Osterreich nicht inganggekommen sind. lm lnteresse der liechtenstei
IIÍ:>l#Íit:111 'v'v'ili::;l#Íii:tÍi :>i:tÍI ::;iciJ ui:tÍit:1r ut:1r iit:1ciJit:m:.ieini:.che Geseizgeber gezwungen, 
aut eigene Faust eine Besserstellung, wie oben ausgeführt, durch eine Gesetzes
ãnderung herbeizuführen (Aufhebung des Wohnsitzprinzipes und Herabsetzung 
der rentenbildenden Mindestbeitragsdauer). 
Der Verwaltungsrat der AHV ist nach wie vor der Auffassung, daB auch der Versuch 
unternommen werden sollte, mit der Bundesrepublik Deutschland ein Soziaiver
sicherungsabkommen abzuschlieBen, und daB die zustãndigen liechtensteinischen 
Behõrden die entsprechenden Vorbereitungen treffen soliten. 

Es ist dem Verwaltungsrat ein Bedürfnis, dem Direktor und dem Personal für 
ihre unermüdliche Arbeit und die vorzügliche Führung des Betriebes bzw. die 
Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat den Dank auszusprechen. 

AbschlieBend beantragt der Verwaltungsrat, der Hohe Landtag mõge die Bilanz, 
Betriebsrechnung und Verwaltungskostenrechnung sowie den Rechenschaftsbe
richt für das Geschãftsjahr 1964 genehmigen und dem Verwaltungsrat und dem 
Direktor Entlastung erteilen. 

Vaduz, 29. April 1965 Für den Verwaltungsrat: 
Der Prãsident 
Dr. !vo Beek 

Folgend und als integrierenden Bestandteil unseres Berichtes bringen wir den 
Bericht der Verwaltung: 
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Bericht der Verwaltung über das Geschãftsjahr 1964 

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend unterbreite ich lhnen, sehr geehrter 
Herr Prãsident, sehr geehrte Herren Verwaltungsrãte, die Jahresberichte über die 
Anstalten: 

AHV gem. Art. 7, Abs. 1, lit. e), Gesetz vom 28. 12. 1963 
IV gem. Art. 7, Abs. 1, lit. e), Gesetz vom 28. 12. 1963 
FAK gem. Art. 10, Gesetz vom 6. 6. 1957 

für den Zeitabschnitt 

1. Februar 1964 bls 31. Januar 1965 

und mit beigeschlossen die Fonds-Betriebsrechnungen, -Bilanzen und Kassabilanz 
sowie die Verwaltungskostenrechnung. 

Allgemeines 

In meinem letzten Jahresbericht habe ich auf die Harmonisierungsbestrebungen 
in der Sozialversicherung im EWG-Raum, deren Verlauf auch für uns von groBer 
Wichtigkeit ist, hingewiesen. Dieser erste Versuch brachte auBer einer ersten 
Kontaktnahme und elner Erõrterung der Problematik keine festen Ergebnisse, 
im Gegenteil, die Konferenz endete mit Zweifel und MiBtrauen gegenüber dlesen 
Bestrebungen und das ganz besonders seitens der Lãnder, die nicht der EWG 
angehõren. Der an der besagten Konferenz beschlossene stufenweise Harmoni
sierungsversuch brachte im Jahre 1964 auBer weiteren Kontaktnahmen zwischen 
den einzelnen Lãndern vorl.ãufig keine wesentlichen neuen Ergebnisse bzw. 
Beschlüsse. 
Es ist also z.Z. wieder etwas stiller Qeworden in Brüssel, was das Thema «Har
monisierung der europãischen Sozialpolitik» angeht. Aber diese Stille ist trügerlsch 
und darf all jene, dle sich mit den Harmonisierungsvorstellungen der euro
pãischen Organe nlcht anfreunden kõnnen und wollen, keineswegs dazu verführen, 
nun in ihrer Wachsamkel.t nachzulassen. Wenn auch lm Moment weniger spekta
kulãr, so versu eh en die europãischen Organe doch nach wie vor mit unvermlnderter 
lntensitãt, ihre Vorstellungen von einer harmonisierten - sprich «vereinheitlichten» 
- EWG-Sozialpolitik der Verwirklichung nãher zu brlngen. Dabei bedient sich 
die EWG-Kommission als lnitiatorin, unterstützt vom Europãischen Parlament und 
vom Wirtschafts- und SozialausschuB der EWG, verschiedener Wege. Einerseits 
stellt sie sogenannte «Aktionsprogramme» auf - zuletzt im Oktober 1963 den 
<<Entwurf eines allgemelnen Programms>> und eln <<Sofortprogramm•• zur Harmo
nisierung der Systeme der sozialen Sicherheit -, andererseits versucht sie, bei 
der Behandlung von Einzelfragen, die oft Randgebieten der Sozialpolitlk ent
stammen, prãjudizlerend tãtlg zu werden, d.h. ihre Harmonisierungsvorstellungen 
hier beispielhaft und mit dem Hintergedanken spãterer Allgemeinverbindlichkeit 
zu realisieren. Dieser zweite Weg ist zweifellos der gefãhrlichere, denn er erregt 
meistens wenig Aufsehen und wird oft nur von dem kleinen Kreis jener bemerkt, 
die mit dem jeweils behandelten Teilgebiet direkt zu tun haben. Ein klelnes 
Beispiel hiefür ist dle neue Verordnung über die Freizügigkeit der Arbeitskrãfte 
in der EWG. 
Der Rat der EWG beriet auf seiner Tagung vom 6. und 7. Februar 1964 sozial
politische Fragen. Dle Mltgliedstaaten waren durch ihre Arbeits- oder Sozial
minister vertreten. lm Mlttelpunkt der Beratungen stand die Verabschiedung einer 
neuen Verordnung über die Freizügigkeit der Arbeitskrãfte. Sie stellt im Grundsatz 
die Freizügigkeit weitgehend her und sichert damlt schon jetzt nahezu das Er-
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gebnis, das nach dem EWG-Vertrag 1970 erreicht werden soll. Arbeitnehmer aus 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft kõnnen in anderen Mitgliedstaaten wie eigene 
Staatsangehõrige beschãftigt werden, es sei denn, der Beschãftigungsstaat wiese 
in bestimmten Regionen oder Wirtschaftsbereichen Arbeitslosigkeit auf. In diesem 
Falle kõnnen die Arbeitnehmer aus der Gemeinschaft die Arbeitserlaubnis, die 
sonst ohne weiteres zu erteilen ist, erst erhalten, wenn sich innerhalb von zwei 
Wochen für die betreffende Stelle ke in inlãndischer Bewerber gefunden hat. 
Umstritten war bei den Beratungen der Arbeitsminister die Wãhlbarkeit der 
Arbeitskrãfte aus anderen Mitgliedstaaten in die Betriebsrãte. Diese Arbeitskrãfte 
werden nach dem BeschluB des Rates künftig dann in die Betriebsrãte wãhlbar 
sein, wenn sie drei Jahre lang dem Betrieb angehõrten. 
Eingehend diskutiert wurde weiterhin die sog. Prioritãt des gemeinschaftlichen 
Arbeitsmarktes. lm Verein mit anderen Mitgliedstaaten konnte die Bundes.republik 
Deutschland hier einem von ltaHen unterstützten Vorschlag der EWG-Kommission 
nicht folgen, nachdem Arbeitskrãfte aus Staaten, die nicht der EWG angehõren, 
erst hereingenommen werden dürfen, wenn die Staaten der EWG sich innerhalb 
von fünf Wochen nach der Anforderung der Arbeitskrãfte auBerstande zeigten, 
die Anforderung zu erfüllen. Dieser Vorschlag, für den der EWG-Vertrag keine 
rechtliche Stütze bietet, trug der Knappheit der Arbeitskrãfte in der Bundesrepublik 
in keiner Weise Rechnung. Die jetzt im Rat der EWG gefundene Lõsung bevorzugt 
die Arbeitskrãfte aus den Mitgliedstaaten insofern, als ihnen ausführliche lnfor
mationen über die Arbeitsmarktlage aus deren Mitgliedstaaten die Bewerbung 
von Arbeitssuchenden aus Nichtmitgliedstaaten ermõglichen, ohne indessen die 
Arbeitgeber daran zu hindern, Staatsangehõrige aus dritten Staaten einzustellen. 
Die Mitgliedstaaten werden nach Mõglichkeit Bewerbungen aus anderen Mitglied
staaten berücksichtigen. Die Verordnung wurde einstimmig beschlossen und trat 
im Mai in Kraft. 
In diesem Zusammenhang noch einlge Überlegungen zu unserer internen Sozial
politik. 
Die atemberaubende Entwicklung auf dem Gebiete der Naturwissenschaften 
und ·ebenso der Produktlonstechnik zwangen die Wirtschaft hinsichtlich der Be
triebsgestaltung zu einem võlligen Umdenken gegenüber früher. Die mlt dieser 
Entwicklung stattgefundene und noch stattfindende Gesellschaftsumschichtung 
zwingt uns m.E. auch im sozlalen Denken, Handeln und Fühlen umzudenken 
bzw. in Zusammenhãngen denken zu lernen. Der laufend wachsende Wohlstand, 
der uns die Frelheit zu Ausgaben und Anschaffungen gibt, wie sie unsere Vãter 
noch nicht zu ertrãumen gewagt hãtten, kõnnte zu der Folgerung verleiten, daB 
durch lhn manche sozlale Hilfeleistung überflüssig werde. Eine solche Folgerung 
aus der bekannten, aber immer seltener zltlerten Subsidiaritãtstheorie wird heute 
leider nur zu oft durch die politische Praxis widerlegt. So zeigen die Ausgaben 
für die soziale Sicherung, daB sie nicht etwa parallel, sondern progressiv zum 
steigenden Wohlstand angewachsen sind. Der Aufwand für die Sozialleistungen 
im Jahre 1955 betrug 0,4 Mio. Franken, per Ende 1964, also nach 10 Jahren, 
bereits 3,9 Mio. Franken, was elne Verzehnfachung des Aufwandes bedeutet. 
Man sollte sich nun nicht von marktwirtschaftstheoretischen Überlegungen ver
führen lassen oder dlese Entwicklung gar abfãlllg beurteilen. Zwar besagt das 
Rezept der sozialen Marktwirtschaft, daB der Soziaiaufwand um so geringer zu 
sein braucht, je besser die Einkommenssituation der breiten Schichten geworden 
ist, weil dann - nach der Subsldiaritãtstheorie - Selbsthil.fe an die Stelle der 
obligatorischen Sozialversicherung treten kann. Die Wirklichkeit ist jedoch über 
solche Theorien in einer stetigen Entwicklungslinie hinweggegangen. Das Prlnzip, 
dem die politische Praxls Jahr für Jahr gefolgt ist, war das eines stetigen Aus
baues der Sozialeinrichtungen und Sozlalleistungen, sogar über das MaB hinaus, 
in dem es dem einzelnen wle dem Staat besser ging. Die Aufwendungen für 
Sozialleistungen im Jahre 1965 dürften wieder um 1 Mio. Franken ansteigen. 
Wie bereits erwãhnt, erfuhr der Aufwand für die Sozialleistungen innerhalb von 
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10 Jahren bei uns eine Verzehnfachung. lm gleichen Zeitraum hat sich das Staats
budget von 7,7 Mio. Franken im Jahre 1955 auf 20,7 Mio. Franken im Jahre 1964 
erhõht, d.h. hier fand knapp eine Verdreifachung statt. Dieser Vergleich muB, 
auch wenn man berücksichtigt, daB unsere Sozialversicherung erst im Jahre 
1954 ins Leben gerufen wurde oder vielleicht gerade darum, doch etwas nach
denklich stimmen, ja, er sollte zur Folge haben, die Lage neu zu übe,rprüfen, die 
Zielsetzung sofern notwendig neu zu bestimmen, um dann die mõgt>ichen MaB
nahmen danach auszurichten. 
In dieser Sicht stellt der Soziologe Günther Wollny in seinem Beitrag zum 3. Jahr
buch «Die Sozialversicherung der Gegenwart» die FraQ>e, ob wir in einer <<nach
ideologischen Epoche•• leben. Er sagt weiter: <<Nicht bloB unsere ldeologien sind 
unbrauchbar, auch alte Urteile, die unumstõBiich schienen und fernab aller ldeo
logie lagen, sind ungültig geworden.» Eine solche Feststellung nimmt sich etwas 
bitter aus, denn die angestammten MaBstãbe sind lieb, vertraut geworden und 
man scheut sich davor, sich heute von ihnen zu trennen. Gerade für die Sozial
politik wischt sie viele der überkommenen gedanklichen Leitlin.ien hinweg und 
es gilt heute dies zuzugeben und endlich daranzugehen, neue Leitlinien zu 
finden. Wenn etwas oder gar vieles anders geworden ist, muB geãndertes Handeln 
walten, Liebgewordenes aufgegeben werden. Der Kontrast zwischen Theorie und 
ldeologie auf der einen Seite und der Wirklichkeit, die durch die politische Praxis 
in der sozialen Sicherheit nun seit über einem Jahrzehnt Stein für Stein geschaffen 
wird, zeigt die Unsicherheit, in der sich heute fast alle Staaten (auch wir) befinden, 
die an der jetzigen und künftigen sozialen Ordnung basteln. <<Basteln» heiBt in 
diesem Falle, nach alten ldeen, MaBstãben denken und doch pragmatisch vor
gehen. Die Taten stehen in dem für unsere Zeit geradezu typischen Gegensatz 
zu den gedanklichen Ausgangspunkten; diese sind alt, überkommen, jene jung, 
augenblicksbestimmt- gleichviel, ob aus einer sozialen Notwendigkeit oder einer 
politischen Gelegenheit heraus. 
Die Gleichlãufigkeit von Wohlstand und Sozialaufwand erscheint nach den über
kommenen sozialpolitischen Vorstellungen ungereimt. Anders stellen sich die 
Zusammenhãnge allerdings dar, wenn man die heutige Gesellschaft und ihre 
~truKtur unaonang1g una 1osgeiõst von aen üoerkommenen Prãgungen, d1e nur 
noch hinderlich sein kõnnen, zu sehen imstande ist. Es gibt keine ••Armen» 
mehr in dem Sinne, der bei der Einführung der Sozialversicherung Pate stand 
und es gibt sie nicht mehr dank eben der Sozialversicherung; sie hat der Ver
armung infolge der Wechselfãlle des Lebens einen Riegel vorgeschoben, der 
durch die Jahrzehnte (bei uns in einem Jahrzehnt) ihres Bestehens immer stãrker 
und zuverlãssiger wurde. Und es gibt keine ••Armut» im fruheren, vielleicht noch 
in überholten Büchern geisternden Stil, weil die wirtschaftliche Produktivitãt der 
Gesellschaft imstande ist, allen eine gutbemessene Existenz zu geben. Diese 
Produktivitãt und alle Umstãnde, die sie beeinflussen, ist eines der wesentlichen 
Merkmale der Gesellschaft von heute, die ihre Struktur von Grund auf anders 
sein lassen a:ls vor 30 oder gar 100 Jahren. Und eine zweite, ganz anders ge
lagerte Eigentümlichkeit unserer Gesellschaft unterscheidet sie von jener früheren, 
nãmlich der hohe Anteil alter, nicht mehr im Erwerbsleben stehender Menschen, 
den sie heute hat. Hohe Produktivitãt und hoher Altenanteil sind zwei Kriterien, 
die nur schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Doch es besteht zweifellos 
trotz ihrer so unterschiedlichen Herkunft ein gedankliches und wirtschaftliches, 
damit letztlich trõstliches Bindeglied. Die heutige Gesellschaft kann dank ihrer 
hohen Produktivitãt, die ihr in immer grõBerem AusmaB gestellte Aufgabe, ihre 
alten Menschen würdig zu vesorgen, meistern. Sia hat die wirtschaftliche Kraft 
erworben, die «Armut» nicht nur für alle ihre aktiven Mitglieder, sondern auch 
für die Alten zu verhindern. 
Wesentlich stãrker ist de r Zusammenhang zwischen Produktivitãt 'und den übrigen 
Zielsetzungen der sozialen Sicherung neben Alter und Erwerbsunfãhigkeit. lm 
Fali von Krankheit, Unfall, lnvaliditãt und Mutterschaft wird die Produktivitãt zeit-
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weil.ig gemindert, die Menschen aus dem ProduktionsprozeB vorübergehend ent
fernt, an dem teilzunehmen jedoch Voraussetzung dafür ist, an der Produktivitãt 
teilzuhaben. In diesen Fãllen tritt nicht mehr Not ein, sondern solche Ausfall
zeiten werden fast horizontal überbrückt, was soziale Sicherung im wõrti'ichsten 
Sinne bedeutet. 
Vor allen andern stellt die moderna lndustrlegesellschaft - eine solche sind 
auch wir heute geworden - diese Forderung, und sie kann sie aus sich erfüllen, 
weil sie so ungeheuer viel produktiver als In früheren Zeiten geworden ist. Viel
leicht sind in der Sicht auf die Automation hin überhaupt erst Anfãnge erreicht, 
aber schon in den heutigen GrõBenordnungen erwirtschaftet sie die Mittel, die sie 
für ihre soziale Sicherheit braucht. Die moderna lndustriegesellschaft muB sich 
allerdings der Tatsache gewãrtig bleiben, daB diese soziale Sicherung einen 
erheblichen Teil des neu hinzu Erwirtschafteten benõtigt, und daB damit der 
Zuwachs im Lebensstandard nicht allein und auch nicht zuerst profitieren kann. 
lm allgemeinen gibt sich der einzelne Bürger von dieser Rangfolge heute noch 
wenig Rechenschaft. Er ist b.ereits verwõhnt von der Vormundschaft, die der 
Staat anfãnglich über relativ wenig.e, heute, z.B. wie bei uns, über alle kraft 
seiner Gesetze zur obligatorischen Sozialversicherung ausübt. Der Bürg.er ist 
bereits zum Teil und wird leider noch lmmer mehr der Selbstvera:ntwortung 
entwõhnt und scheint auf dieses Kennzeichen der Freiheitlichkeit keinen allzu 
groBen Wert mehr zu legen. Freiheit scheint iãstig zu werden, denn sie ist mit 
eben jener Selbstverantwortung verbunden, mit der eigenen Entscheidung nãm
lich: wieviel zur welteren, vielleicht schon verschwenderischen Anhebung des 
Lebensstandards, wieviel für den Schutz vor den Risiken des Lebens gefordert 
werden darf. Die Verkennung des Begrlffes Frelheit geht aJIImãhlich soweit, 
daB man sich Gedanken machen muB über das Nichtaufgeklãrtsein bzw. über 
das Verstãndnls, das die Bürger der Sozialverslcherung entgegenbringen. Es 
ist heute eine viel gepriesene Auslegung, daB echte menschliche Freiheit durch 
den wohlgemeinten Zwang zur Sozialversicherung am besten gewãhrleistet sei. 
Entspricht sie dem Bilde einer modernen lndustriegesellschaft in der Tat am 
besten? Dann sollte man aber die HomoÇJenisierunq, die Vermassunq der Glieder 
dieser Gesellschaft, die über Abermillionen von Fernsehempfãngern suggestiv 
und mit allen Errungenschaften der modernen Psychologie zum Konsum aufge
fordert werden, au eh nicht beklagen: «de r Wohlstandsbürger w i li de n erreichten 
Lebensstandard durch nichts gefãhrdet wissen, auch nicht durch Kosten, die 
durch l<rankheit seiner Person oder seiner Familienangehõrigen entstehen l<õnn
ten.» So stand kürzlich in einer langen Abhandlung «Soziale Sicherheit und 
i h re Kosten in einer verãnderten Welt» zu lesen. Das ist e ine unverhüllte, geradezu 
zynische Aussage. Die Totalitãt solcher Argumentation, solcher Aussage, die 
schon unter Resignation hinuntergesunken ist, kõnnte rasch den Weg bereiten 
zu einer Totalitãt der sozialen Sicherung ohne Rücksicht auf individuelle Wünsche 
und Rudimente von Selbstverantwortung, die dann in der letzten Wurzelfaser 
ausgerottet würden. Der letzte Akt solchen Denkens kõnnte unschwer aber auch 
d'er politischen Totalitãt Pate stehen. Lõsungen ohne solches Totalitãtsdenken 
sind gewiB mõglich. Gerade unser Volk zeigt - wenn sein Sinn nicht durch 
Werbung oder polltische Suggesti.on getrübt wird - noch immer Selbstverant
wortung genug In vlelen Bereichen. Woher kãmen sonst die vielen, unter groBen 
Mühen gebauten Eigenheime? 
l eh glaube, es kommt nicht von ungefãhr, daB die Sozialwissenschaftler heute eine 
Neuorientierung in der Sozialpolitik als unbedingt notwendig erachten. Die einst 
geschaffene Abgrenzungslinie «arm und reich» gilt in di·esem Sinne nicht mehr, 
auch nicht die: der sozialen Sicherung «bedürftig oder nicht bedürftig''• denn 
dem ProduktionsprozeB wie der Alterung sind alle ohne Unterschied unterworfen. 
Es gilt also umdenken zu lernen, denn eine Sozialpolitik, die noch in wesentlichen 
Teilen auf den Voraussetzungen ihrer Entstehungszeit beruht, ist nicht mehr auf 
der Hõhe der Zeit. Sozialpolitik in der modernen lndustriegesellschaft hat es 
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nicht mehr mit dem Elend breiter Massen zu tun. Leistungen, die z.B. den Pflege
befohlenen der seinerzeitigen Bismarck'schen Sozialpolitik nicht zugemutet wer
den konnten, kõnnen heute leicht von den Staatsbürgern aufgebracht werden. 
Eine moderne Sozialpolitik kann daher nicht einfach in den Geleisen ihrer Ent
stehungszeit weiterfahren. 
Das soll aber keineswegs besagen, daB die Aufgaben der klassischen Sozialpolitik 
heute gelõst oder gegenstandslos geworden seien, nein, nur darf moderna Sozial
politik darin nicht ihre letzte Erfül·lung sehen. Es sind wesentlich neue Ziele und 
Aufgaben hinzugekommen, die sich aus der Entwicklung und dem Wandel der 
modernen lndustrlegesellschaft ergeben. Die Problema staatlicher Sozialpolitik, 
wie die Sorge um die in Not Geratenen, die Sicherung des Arbeitsplatzes, die 
Bewãltigung der elementaren Lebensrisiken bestehen weiter und sie behal,ten 
ihr Gewicht. Die Zahlen sprechen auch bei uns eine eindeutige Sprache. Wir 
haben in den letzten 10 Jahren unsere sozialpolitische Aktivitãt in den Bereichen 
der traditionellen Sozialpolitik in einem AusmaB gesteigert, das sicherlich all
gemein Bewunderung u.nd Anerkennung findet. So berechtigt die Genugtuung 
über unsere sozial·en Lelstungen ist, so wollen wir doch nicht verkennen, daB 
auch wir an einer entscheidenden Wende in der Sozialpolitik angekommen sind, 
wir stehen vor einer zweiten Phase. Selbstverstãndlich muB es Aufgabe der 
Sozialpolitik in unseren Tagen sein, das aufgebaute, bewãhrte System unserer 
sozialen Sicherung zu erhalten. Da, wo es Unzulãnglichkeiten hat, muB es ergãnzt 
und ausgebaut werden, jedoch nicht ausschlieBiich in der Richtung, die Leistungen 
unterschiedslos und in mõglichst hohen Sãtzen zu erhõhen. Eine solche Ent
wicklung würde in den Versorgungsstaat führen, der die Freiheit der Persõnlich
keit ruiniert und die Finanzkraft der Wirtschaft und des Staates, die das Funktio
nieren und di·e Leistungen unseres sozialen Systems verbürgen, eines Tages 
übersteigen müBte. 
Wir woi'len diesen Weg nicht gehen und wir brauchen ihn auch nicht zu gehen. 
Der gestiegene und noch weiter steigende Wohlstand in allen Schichten gibt der 
modernen Sozialpolitik die Chance, der stãndigen Ausweitung der sozialpoliti
schen Aktivitãt des Staates das Gegengewicht einer stãrkeren personalen Ver
antwortung für die Lasten und den Ausbau der sozialen Sicherheit entÇJeÇJen
zusetzen. 
Rückblickend aut das eben ausgeführte und ausblickend auf das was zu tun wãre, 
mõchte ich zusammenfassend nochmals betonen: 
Unsere Sozialpolitlk hat es heute nicht mehr mit der Bewãltigung von Massen
elend zu tun und ist nicht mehr an spezifische Volksschichten Q.ebunden. Daraus 
folgt jedoch: wenn fast das ganze Volk vom System der sozialen Sicherung erfaBt 
ist, dann kõnnen soziale Sicherheit und stabile soziale Verhãltni·sse nur die 
Bürger sich seibst spenden. Die Erwartung, der Staat sei die schenkende Macht, ist 
eine lllusion, die obendrein teuer erkauft werden muB, denn der Staat schenkt 
nichts, er kann hõchstens das verteilen, was er vorher in Form von Steuern, 
Beitrãgen ete. eingetrieben hat. Die Sozialpolitik ist eng verknüpft mit der Wirt
schaftspolitik; sie findet ihre Grenze in der Leistungskraft der Wirtschaft und 
sie wird fragwürdig, wenn sie die Quel·len des Wohlstandes verschüttet. Aufgabe 
de r Sozialpolitik in unserer Ze't sollte es daher sein, das bewãhrte System unserer 
sozialen Sicherung zu erhalten, ein ungehemmter Ausbau dagegen nach der 
systematischen und materiellen Seite muB vermieden werden. Ein ungehemmter 
Ausbau würde unsere Finanzkraft bald überstei,gen, dia Freiheit der Person ein
engen, die Chance ihrer eigenverantwortlichen Verwirklichung in Frage stellen 
·Und damit die innerste Lebenskraft unseres Gemeinwesens gefãhrden. 
AbschlieBend bleibt noch dia Frage, was ist zu tun? Elnes steht m.E. heute schon 
fest, daB wir uns von der quantitativen zur qualitativen, zur gezielten, dem Be
dürfnis entsprechenden Sozialpolitik hinwenden müssen, wenn wir nicht über 
kurz oder lang in den Versorgungsstaat absinken sollen. Um dies zu vermeiden, 
·sollten keine Mittel gescheut werden und vor allen Dingen sollte die Vermõgens-
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bildung auf breitester Basis von Staat und Wirtschaft gefõrdert werden, weil dies 
die einzige Mõglichkei·t ist, urts vor der Gefahr und vor allem vor der Unfreiheit 
eines Versorgungsstaates zu bewahren, denn Besitz, Vermõgen macht den Bürger, 
frei und erhãlt ihm ein freies und ei·genes Denken und Urteilen. 
DaB die Vermõgensbi<ldung auf breitester Basis heute ein allgemein anerkanntes 
sozialpolitísches Postulat darsteUt, wird kaum bestritten werden, daB aber bereits 
Vermõgensbildung mõglich sein sollte, kann die folgende Tabelle, welche die 
Einkommensentwi·cklung der letzten 11 Jahre aufzeigt, beweisen. Dabei darf 
allerdrngs nicht verschwiegen werden, daB di e Teuerung, besonders rn den letzten 
5 Jahren, auch .ihren Ante.il an dem rasanten Anwachsen des Erwerbseinkommens 
der natürlichen Personen (nur deren Einkommen ist bei der AHV erfaBt) hatte. 
Trotzdem überstei·gt die Einkommensvermehrung wesentlich die Teuerung im 
glei:chen Zeitraum. 

Erwerbseinkommen der natürlichen Personen im Berichtsjahr, wobei es sich 
beim selbstãndigen Erwerb um das Steuerjahr 1962 handelt: 

Erwerb total Selbst. Erwerb Unselbst. Erwerb 
F r. F r. F r. 

1954 28 725 000.- 7 545 000.- 21180 000.-
1955 32375 000.- 7 862 000.- 24 513 000.-
1956 36967 000.- 8 698 000.- 28 269 000.-
1957 41 898 000.- 9 807 000.- 32 091 000.-
1958 45 513 000.- 11 067 000.- 34446000.-
1959 48 600000.- 11 575 000.- 37 025 000.-
1960 56740 000.- 13 630 000.- 43110000.-
1961 68 958000.- 14 656 000.- 54 302 000.-
1962 76418 000.- 14 619 000.- 61 799 000.-
1963 84220 000.- 15 349 000.- 68 871 000.-
1964 96354000.- 18 480 000.- 77 874 000.-

Betruo 1954 der Anteil selbstãndioen Erwerbes noch 26.270/o des Gesamterwerbes 
oder 35,620/o des unselbstãndiQ'en Erwerbes, so betrãgt er 1964 nur noch 19,180/o 
des Gesamterwerbes oder 23,730/o des unselbstãndigen Erwerbes. Nichts kann 
deuHicher die gesellschaftspolitische Umschichtung unseres Volkes vor Augen 
führen als dieser Vergleich. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daB wir ein Volk 
der Arbeitnehmer geworden sind - das Resultat der lndustrialisierung. Damit 
se1i nichts gegen die lndustrialisierung gesagt, denn diese war für unser Land 
lebensnotwendig, aber deren Folgen in wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer 
und sozialpolitischer Sicht müssen von den Sozialpartnern scharf im Auge be
halten werden, wenn der soziale Friede und die wirtschaftHche Prosperitãt nicht 
gefãhrdet werden sollen. In diesem Zusammenhang wird der Vermõgensbildung 
aut breitester Ebene immer mehr Bedeutung zukommen. 

l. Alters- und Hinterlassenenversicherung (11. Jahresbericht) 

Organisatlon 

Zwei Dinge waren es, die uns im Berichtsjahr, wenn auch nur vorübergehend, 
so doch neben den laufenden Arbeiten erhebliche administrativa Belastungen 
brachten. Als erste ist die AHVG-Revision vom 28. Dezember 1963, in Kraft gesetzt 
auf 1. Januar 1964, und als zweite die AHVG-Revision vom 23. Juli 1964, die rück
wirkend auf 1. Juli 1964 in Kraft trat, zu nen nen. 
Die erstgenannte Revision brachte eine generelle Verbesserung der ordentlichen 
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und der Übergangs-Renten. Nachdem die ordentlichen Renten im Durchschnitt 
um rund 38% und dia Übergangsrenten gar um 100% erhõht wurden, muB diese 
Rentenerhõhung, wenn natürllch auch der Teuerung seit der letzten Revision Rech
nung getragen wurde, doch als die massivste Rentenverbesserung seit dem Beste
hen d er AHV bezeichnet werden. Für das Ehepaar wurde e ine zusãtzliche Verbesse
rung getroffen. Bekanntlich konnte nur Anspruch auf eine Ehepaaraltersrente 
erhoben werden, wenn im Zeitpunkt des Rentenanfalles für den Ehemann (65. 
Altersjahr), die Ehefrau das 60. Altersjahr zurückgelegt hatte. Dia Neuerung be
steht n un dari n, daB die Ehefrau, die das 45. Altersjahr zurückgelegt hat, aber 
noch nicht 60 Jahre alt ist, elne Zusatzrente von 40% der einfachen Altersrente 
des Ehemannes erhãlt. Mit dieser Lõsung wurde einer gerechten Forderung ent
sprochen. Au eh bei de n Waisen- und Vollwaisen-Renten gab es e ine Verbesserung, 
und zwar wurde das Bezugsalter vom 18. bzw. 20. Altersjahr bis zum 25. Altersjahr 
ausgedehnt, sofern und solange das Kind In Ausbildung begrlffen ist. 
Die zweite AHVG-Revision, die auf 1. Juli 1964 in Kraft trat, regelt in Artikel 52, 
AHVG, neu dan ordentlichen Rentenanspruch für Auslãnder und Staatenlose. 
Das Prinzip des Wohnsitzes, das Voraussetzung für die Geltendmachung eines 
Rentenanspruches war, wurde fallen gelassen und die zehnjãhrige Mindestbei
tragsdauer auf fünf Jahre herabgesetzt. 
Gleichzeitig wurde in Artikel 76 AHVG dan Ausiãndern und Staatenlosen, dia bis 
heute keinen Anspruch auf eine Übergangsrente hatten, ain solcher elngerãumt, 
wenn sie Wohnsitz im Lande haben und bei Geltendmachung des Anspruches 
ununterbrochen zehn Jahre Wohnsitz im Lande hatten, sofern eine gewisse Ein
kommensgrenze nicht überschritten wird. 
Diese beiden Verbesserungen waren aus sozial- und wirtschaftspolitlschen Über
legungen notwendig geworden. Die finanziellen Auswirkungen wurden auf Grund 
der technischen Bilanz überprüft und als tragbar befunden. 

Stand der Abrechnungspflichtlgen 

unter den Abrechnungsptlichtigen werden diejenigen Personen und Firmen ver
standen, die Beitrãge abzuliefern haben. Per Ende Berichtsjahr waren total 2352 
(Vj. 2347) Abrechnungspflichtlge, also fünf mehr als im Vorjahr, zu verzeichnen. 
Das heiBt aber nicht, daB damit eine administrativa Entlastung auf diesem Sektor 
entstanden ist, im Gegenteil, denn mit Aufhebung der Beitragspflicht ab dem 
65. Altersjahr, dem stark überhandnehmenden Wechsel von selbstãndlg zu un
selbstãndig und umgekehrt sowie dem Wechsel in der Beitragsart hat sich eine 
Vermehrung der Mutationen ergeben und damit auch eine administrativa Mehr
belastung. 

Die folgende Tabelle orientiert über die Art der Beitrãge und die zwelte über die 
Art der Beitrãge aufgeteilt nach Gemeinden: 

1964 

1. Mit nur persõnlichem Beitrag 973 
2. mit persõnlichem und Arbeitnehmer-/Arbeltgeberbeitrag 561 
3. mit nur Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeitrag 569 
4. mit nur Nichterwerbstãtigenbeitrag 210 
5. m l t Nichterwerbstãtigen- un d Arbeitnehmer-/ Arbeitgeberbeltrag 30 
6. Freiwillig Versicherte* 9 

2352 

* Llechtensteiner mit Wohnsitz im Ausland 

1963 

1016 
508 
565 
223 

24 
11 

2347 
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Gemeinde 1 2 3 4 5 Tata l Vorjahr 

Balzers 165 64 35 15 279 293 
Eschen-Nendeln 126 44 26 19 3 218 215 
Gamprin-Bendern 53 13 11 6 1 84 84 
Mauren-Schaanwald 87 50 34 18 1 190 192 
Planken 8 2 7 1 18 15 
Ruggell 71 28 16 10 125 125 
Schaan 132 111 117 25 6 391 375 
Schellenberg 33 8 11 7 1 60 63 
Triesen 92 57 35 29 2 215 217 
Triesenberg 110 38 44 16 1 209 213 
Vaduz 96 146 233 64 15 554 544 
freiwillig Versicherte* 9 11 

973 561 569 210 30 2352 2347 

• Liechtensteiner mit Wohnsitz im Ausland 

Verslcherungsauswelse und lndivlduelle Beitragskonten (IBK) 

Mit 3192 (Vj. 2668) Neuerstellungen von Versicherungsausweisen und IBK ist seit 
dem Bestehen der AHV in diesem Jahr der Hõchststand an Zugãngen zu verzeich
nen. Nach Berücksichtigung der IBK-Abgãnge durch Tod, Erreichung des Renten
alters und durch Verheiratung ist auf Ende Berichtsjahr ein Totalbestand von 
29541 (Vj. 26349) IBK erreicht. Bei flüchtiger Betrachtung kõnnte man daraus den 
SchluB ziehen, daB die Plafondierung der Fremdarbeiter ihr Ziel nicht erreicht 
habe, nachdem 524 IBK mehr erõffnet wurden als im Vorjahr und die Fremd
arbeiter anstatt ab- in Wirklichkeit zugenommen hãtten. Dem ist nun allerdings 
nicht so. Wie kaum einmal, war unter den Fremdarbeitern eine Fluktuation zu 
verzeichnen, als gerade im Berichtsjahr. Das wiederum scheint daran zu liegen, 
daB die Anwerbung von tatsãchlich qualifiziertem Personal sehr schwierig ge
worden ist, was dieses «Kommen und Gehen•• zur Folge hatte. Weiters sei hiezu 
erwãhnt, daB die im Berichtsjahr einsetzende Arbeitgeberkontrolle, die sich in 
den meisten Fãllen auf die letzten fünf Jahre erstreckte, sehr viel nicht abgerech
netes Personal, vor allem kurzfristig beschãftigte Grenzgãnger, zu Tage fõrderte, 
für die selbstverstãndlich auch nachtrãglich noch die IBK für die Beitragsver
buchung erstellt werden muBten. Die IBK-Erõffnungen des Berichtsjahres eignen 
sich also kaum als Gradmesser der Plafondierung. Um die genaue und mõglichst 
rasche Verbuchung der Beitrãge auf den IBK auch für die Zukunft garantieren zu 
kõnnen, ist die Schaffung einer eigenen Abteilung, die sich nur mit der IBK-Buch
haltung, den Versicherungsausweisen, den An- und Abmeldungen ete. zu befassen 
hat, vorzunehmen. Ein diesbezüglicher Antrag wird dem Verwaltungsrat durch 
die Verwaltung unterbreitet werden. 

Beitragsfestsetzung und Beltrãge 

Hinsichtlich der Beitragsfestsetzung brachte nur die AHVG-Revision vom 28. De
zember 1963 für die Selbstãndigerwerbenden (Artikel 41, AHVG) eine Abãnderung, 
und zwar wurde die Grenze, ab der volle 4% AHV-Beitrag bezahlt werden müssen, 
von 4200 aut 7200 Franken erhõht. Damit bezahlen die Selbstãndigerwerbenden 
auf ein Einkommen bis 3000 Franken 2% und ab 3000 bis 7200 Franken einen 
abgestuften (degressiven) Beitrag von 2 bis 4%. Mit dieser Erweiterung der de-
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gressiven Beitragsskala wurde der Teuerung der latztan zahn Jahra Rachnung 
gatragan. 
Trotz Konjunktur-Dãmpfungs-MaBnahman stand das Barichtsjahr wieder im 
Zeichen dar Hochkonjunktur. Wie aus der Bilanz im Anhang ersichtlich, erbrachtan 
die Versicherten AHV-Beitrãge im Gesamtbetrag von 3 854149.20 (Vj. 3 368 807.92) 
Franken, das sind Fr. 485 341.- oder 14,40/o mehr im Vergleich zum Vorjahr. Damit 
haben wir im Barichtsjahr dia hõchsta Baitragsstaigerung seit Jahren zu ver
zeichnen. Allerdings muB hiezu einschrãnkend gesagt werden, daB an dieser 
Steigerung, die im Berichtsjahr ainsetzende Arbeitgeberkontrolle auch ihren Anteil 
hatte (siahe Kapitel «Arbeitgeberkontrolla» ). 
Untersucht man diese massive Beitragssteigarung nach Erwerbsgruppen, so ergibt 
sich folgendes Bild: 
An der Spitze stehan bei den Selbstãndigerwarbanden dia fraien Berufa mit einar 
Steigerung der persõnlichen Beitrãge im Vergleich zum Vorjahr von rund 71 000 
Franken, gefolgt vom Gewarbe mit rund 48 000 Frankan und de r Industria mit 11 000 
Franken. Die Landwirtschaft verzaichnet einen Rückgang der persõnlichen Baitrãge 
von rund 11 500 Franken, was auf die Aufgaba von Batrieben und vor allem auf 
die heute in keiner Weise mehr entsprechende Bewertung der GroBvieheinheit 
(erfuhr seit 1954 trotz massiver Teuerung keina Anpassung) zurückzuführen ist. 
In diesem Zusammenhang muB vermerkt werden, daB diese Erwarbsgruppe heuta 
absolut unterversichert ist und daher eine Anpassung an die heutigen Verhãltnisse 
im lnteresse der Versicherten dringend notwendig geworden wãre. 
Den Hauptanteil der Beitragssteigerung brachten die Arbeitnehmer-/Arbeitgeber
beitrãge, die sich wie folgt aufteilen: Hier rangiert an erster Stelle das Gewerbe 
mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 235 000 Franken, wovon 
das Baugewerbe allain rund 182 000 Franken erbrachta, gefolgt dann von dar 
Industria mit rund 57 000 Franken, dem õffentlichen Dienst mit rund 37 000 Franken, 
den freian Berufen mit rund 21 000 Franken und der Landwirtschaft mit rund 
3 000 Franken. Auch diese Zahlen zeigen aindeutig unsere gesellschaftspolitische 
Umschichtung zur Arbaitnehmergesellschaft. 
Auf Grund des Beitragseinganges ergibt sich im Berichtsjahr ein Erwerbsainkom
men áer natüri1cnen 1-'ersonen von runa ~b,;:s MIO (VJ. tS4,<!J t-ranKen, oam1t 1m 
Vergleich zum Vorjahr eine Erwerbssteigerung von 12,1 Mio Franken. An dieser 
Einkommensvermehrung partizipieren dia Arbeitnehmer mit 9 Mio Franken und 
die Selbstãndigerwerbanden mit 3,1 Mio Frankan. Meina im iatztan Jahresbericht 
in diesem Zusammenhang vertratane Auffassung, daB sich eine Stagnation der 
Hochkonjunktur abzuzeichnen beginne, war also varfrüht uild es ist aher anzu
nehmen, daB ein weiteres Ansteigan der Einkomman zu erwarten ist, was im 
Hinblick auf den geplanten Ausbau der Sozialvarsicharung nur zu begrüBen wãre, 
damit wir nicht gazwungen werden, bei diesem odar janam Versicherungszweig 
Beitragsarhõhungen vorzunehmen. 
Gesamthaft erbrachten dia Versichertan bzw. Abrachnungspflichtigan für die An
stalten AHV, IV und FAK die Beitragssumma von 5 820 783.14 Franken, das sind 
720 635.37 Frankan mehr als im Vorjahr. Nachdem di e AuBenstãnda bei Rech
nungsabschluB praktisch in glaichar Hõha wie im Vorjahr waran, ist infolge der 
Erhõhung der Beitragssumme eine Verbesserung des Beitragseinzuges festzu
stallen. 
AbschlieBend noch eine Übersicht dar Erwerbszwaige, die den Hauptanteil des 
Einkommens bringen: 
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Gewerbe: 

Industria: 

Freie Berufe : 

Offentl. Dlenste 

Landwirtschaft: 

selbstãndiger und 
unselbstãndiger Erwerb 40,4 {Vj. 37,3} 0/o des Gesamterwerbes 
nur unselbst. Erwerb 30,0 {Vj. 27,3} 0/o des Gesamterwerbes 

selbstãndiger und 
unselbstãndiger Erwerb 38,8 {Vj. 42,4} 0/o des Gesamterwerbes 
nu r unselbst. Erwerb 37,8 {Vj. 41 ,6} 0/o des Gesamterwerbes 

selbstãndiger und 
unselbstãndiger Erwerb 
nur unselbst. Erwerb 

nu r unselbst. Erwerb 

selbstãndiger und 

8,2 {Vj. 6,6} 0/o des Gesamterwerbes 
3,7 {Vj. 3,6} 0/o des Gesamterwerbes 

6,9 {Vj. 6,8} 0/o des Gesamterwerbes 

unselbstãndiger Erwerb 2,6 {Vj. 3,3} 0/o des Gesamterwerbes 
nu r unselbst. Erwerb 0,8 (Vj. 0,8} 0/o des Gesamterwerbes 

Anschliel3end elne genaue Zusammenstellung der Beitrãge der Anstalten AHV 
und FAK aufgetellt nach Erwerbsgruppen und im übrigen sei noch auf die Betriebs
rechnung der einzelnen Anstaiten im Anhang verwiesen: 

Personllche und Arbeltnehmer-/Arbeltgeber-Beltrilge lm Berlchts)ahr 1964 nach 
Erwerbsgruppen 

AHV FAK 

Erwerbsgruppe Persõnllche Arbellnehmer- Persõnllche Arbeltgeber- T o t B l Bellrãge Arbeltgeber- Beitrãge Beltrãge 
Beltr!lge 

Nichterwerbstãtlge 4260.- 664.90 332.45 5 257.35 

Steuerpauschallerte 44250.- 5 761 .94 -.- 2 879.80 52891.74 

Gewerbe (Total) 403904.- 1155 727.09 20762.- 574159.23 2154 552.32 

davon Baugewerbe ( 130238.- 569 290.85 8427.- 282 240.60 990 196.45) 

Gastgewerbe ( 33322.- 63 216.30 1184.- 31 564.90 129 287.20) 

übriges Gewerbe ( 240 244.- 523 219.94 11151.- 260 353.73 1 035 068.67) 

Industria 38 648.-- 1 459101.80 -.- 732 270.59 2 230 020.39 

Landwirtschaft 70775.- 31 012.40 4558.- 15 512.26 121 857.66 

Freie Berufe 173 556.- 142 797.07 1 852.- 71 201.15 389 406.22 

Offentliche Dienste -.- 265103.95 -.- 130 752.30 395 856.25 

Hauspersonal -.- 22 961.58 -.- 11 433.68 34395.26 

Verschiedene 2610.- 31 835.47 15 918.14 50 363.61 

Frelwillig Verslcherte • 1180.- -.- -.- - .- 1180.-

739183.- 3114966.20 27172.- 1 554 459.60 

Total AHV: 3 854149.20 Total FAK: 1 581 631 .60 5 435 780.80 

• Llechtenstelner mlt Wohnsitz lm Ausland 
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Persõnliche und Arbeltnehmer-/Arbeltgeber-Beltrige lm Berlchts)ahr 1964 nach 
Gemelnden 

AHV FA K 
Persõnllche Arbeitnehmer- Persõnllche Arbeitgeber- To t a l 

Beitriige Arbeitgeber- Beitrãge Beitrãge 
Beltrãge 

Balzers 56 015.- 343404.- 3008.- 171 928.35 574355.35 

Eschen 47 215.- 298176.- 2268.- 149 090.93 496 749.93 

Gamprin 17980.- 55253.- 542.- 27 624.24 101 399.24 

Mau re n 43850.- 220995.- 3712.- 111 303.19 379 860.19 

Planken 1 365.- 4041.- -.- 2 020.60 7426.60 

Ruggell 21 600.- 38385.- 1 842.-- 19 197.16 81 024.16 

Schaan 168 883.- 787078.- 3678.- 396 258.76 1 355 897.76 

Schellenberg 4450.- 7131.- 200.- 3 578.95 15 359.95 

Triesen 51215.- 198 389.-- 2562.- 99 684.12 351 850.12 

Triesenberg 29280.- 46771.- 3364.- 21 597.57 101 012.57 

Vaduz 296150.- 1115 343.20 5996.- 552175.73 1 969 664.93 

Freiwillig Versicherte * 1180.- -.- 1180.-

739183.- 3114966.20 27172.- 1 554459.60 

Total AHV: 3 854149.20 Total FAK: 1 581 631.60 5 435780.80 

• Llechtensteiner mlt Wohnsitz im Ausland 

AHV-Fonds 

Nach wie vor sind immer wieder in der Offentlichkeit die AHV-Millionen ein Stein 
-•-- a ___ ..__n __ .L-!•----!-- ---·-. !. ''---!---- -•------ ---- _ -•-- •••!---- ··--- -•-- ''-
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sicherungs- und Finanzierungssystem der AHV zumuten kõnnte. Um ein weiteres 
vermehrt mõchte ich betonen, daB das Finanzierungssystem der AHV auf dem 
Kapitaldeckungs- plus Umlageverfahren beruht, ein System, das auf Grund des 
Basisrentensystems allein das Gleichbleiben des Beitragsansatzes von 4% garan
tiert. Das ist auch der Grund, warum die Renten nicht unbeschrãnkt hinaufgesetzt 
werden kõnnen. Würde dias getan, so müBte über kurz oder lang der Beitragssatz 
erhõht werden, d.h. wir gingen dem Umlageverfahren entgegen, das seinerseits 
in Bãlde in der Volkspension enden würde. Das wiederum hãtte zur Folge, daB wir 
z.B. bei einer Volkspension von nur 50% des letzten Einkommens heute schon 
allein für die AHV 6 Lohnprozente an Beitrãgen einfordern müBten und im Be
harrungszustand einen Beitrag von 14-16%. DaB unsererWirtschaft auch in fernerer 
Zukunft eine derartige Belastung zugemutet werden kann, wird wohl kaum jemand 
heute behaupten wollen und wir sind daher gut beraten, wenn wir am derzeitigen, 
bewãhrten Finanzierungssystem festhalten. Zur teilweise berechtigten Kritik, der 
Fonds unterliege einer Abwertung infolge der laufenden Teuerung, kann die er
freuliche Feststellung gemacht werden, daB die Teuerung im Berichtsjahr erstmals 
seit mehreren Jahren rücklãufig ist, d.h. 1964 betrug die Teuerung nur noch 2,3%, 
wãhrend sie 1963 noch 3,6% ausmachte. Weiters hat sich der Verwaltungsrat 
vermehrt und erfolgreich um neue Anlagen bemüht, die wesentlich bessere Zins
ertrãgnisse garantieren als bisher. Ebenfalls muB noch erwãhnt werden, daB ab 
1965 bei der Landesbank der ZinsfuB für unsere Gelder um 0,25% ansteigt. Alles 
in allem zeichnet sich doch eine Anlagepolitik ab, die der Teuerung weitgehend 
Rechnung trãgt und wãre noch die Anlage im benachbarten Ausland mõglich, 
kõnnte der Teuerung bzw. der Geldentwertung vollumfãnglich gesteuert werden. 
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Das Beriehtsjahr sehlieBt bei der AHV mit einem ÜbersehuB von 2 904 601.95 
Franken ab und der Fonds erreieht damit die Hõhe von 23 829 671.04 Franken. 
Davon liegen auf Kontokorrent bei de r Lieehtensteinisehen Landesbank 4 965 685 
Franken zu 3%, in Obligationen der Landesbank slnd angelegt 5 Mio. Franken 
zu 31/4% netto, 10 Mio. Franken zu 3,75% brutto. Weiters sind in einem Wohnbloek 
in Vaduz Fr. 547 708.10 mit einem Ertrãgnis von 4% netto angelegt sowie 
Fr. 2 452 600.- in Grundstüeken, die mit 3% auf den Ankaufswert verzinst werden. 

Verwaltungs- und Aufsichtsratsbehõrde 

Auf Mai des Beriehtsjahres stand das oberste Organ der Anstalt - der Verwal
tungsrat - zur Neuwahl. Leider demissionierte auf diesen Zeitpunkt der mehr 
als zehn Jahre das Prãsidium führende Herr Dr. Alois Vogt. Seitens der Ver
waltung mõehten wir dle Gelegenheit benützen, aueh an dieser Stelle dem 
ausgesehiedenen Prãsidenten, Herrn Dr. Alois Vogt, für das uns stets entgegen
gebraehte Vertrauen und Entgegenkommen in allen Fragen der Verwaltung, un
seren herzliehen Dank auszuspreehen. 
Am 4. Mal 1964 bestellte der Hohe Landtag den Verwaltungsrat der AHV, IV und 
FAK auf vier Jahre neu: 

zum Prãsidenten: 
Herr Dr. lvo Beek, Reehtsanwalt, Vaduz, 

zu stãndigen Mitgliedern: 
Herr Beek Johann, Arbelterprãsident, Triesenberg, 
Herr Heeb Viktor, Maurer-Polier, Ruggell, 
Herr Dipl. lng. Hilti Martin, Schaan, 
Herr Nutt Edwin, Redaktor, Vaduz, 
Herr Dir. Ospelt Anton, Vaduz, 
l-lori"' C:::::t"hlll"'to Oo.tct" l ,.,l""',.,\111;,.+ T .. ;,...,,..,..." ··-·· __ ,,_ ... .., ............. , -""''''-'~'••••, ,,,...,_..,,,, 

zu stellvertretenden Mitgliedern: 
Herr Büehel Franz, Ruggell, 
Herr Ott Arnold, Nendeln. 

Auf Mai 1964 trat Herr Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger von seinem Amt als 
Aufsiehtsratsprãsident zurüek. Seitens der Verwaltung mõehten wir aueh ihm für 
das uns stets entgegengebraehte Vertrauen und sein groBes Verstãndnis in allen 
Verwaltungsfragen reeht herzlieh danken. 
Dem am 4. Mai 1964 dureh den Hohen Landtag neu bestellten Aufsiehtsrats
prãsidenten, Herrn DDr. Friedrieh Ritter, Reehtsanwalt, Vaduz - war leider keine 
lange Amtszeit vergõnnt. Auf tragisehe Weise verunglüekte er am 2. September 
1964 tõdlleh. Stets wollen wir Herrn DDr. Friedrieh Ritter ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 
Als neuer Aufsiehtsratsprãsident wurde Herr DDr. Herbert Batliner, Reehtsanwalt, 
Vaduz, vom Hohen Landtag in seiner Sitzung vom 11. Dezember 1964 bestellt. 
Die übrigen Aufsiehtsratsmitglieder slnd die gleiehen wie bisher. 

Personelles der Verwaltung 

Der Personalbestand belief sieh auf Ende Jahr auf: 
6 mãnnliehe und 4 weibllehe Angestellte. 
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Austritte ergaben sieh im Beriehtsjahr keine. Leider gelang es uns trotz grõBter 
Bemühungen nieht, den Personalmangel zu beheben. Das liegt daran, weil wir 
für die offenen Positionen nur qualifiziertes Personal gebrauehen kônnen. Der 
in der Verwaltung ein Jahr besehãftigte Lehrling, dürfte derzeit die einzige Mõg
liehkeit der Anwerbung sein. In die Zukunft gesehen, wird für die Personalbe
sehaffung wahrseheinlieh die Aufnahme von Lehrlingen die einzig erfolgverspre
ehende Môgliehkeit darstellen. Allerdings bringt die Einstellung eines Lehrlings 
aueh die Verpfliehtung, daB man sieh mit ihm besehãftigt, seinen Ausbildungsgang 
überwaeht, was leider für uns heute ein kaum lôsbares Problem darstellt, weil das 
gesamte Personal nieht nur voll ausgelastet, sondern in einigen Abteilungen sogar 
stark überbelastet ist, so daB die Einstellung eines Lehrlings derzeit einer weiteren 
Belastung gleiehkommen würde. Wie bei der immer noeh herrsehenden ange
spannten Arbeitsmarktlage dieser Personalmangel, der uns in der Erledigung 
unserer Aufgaben bereits ernsthafte Sehwierigkeiten bereitet, behoben werden 
kann, erseheint im Moment als ein nieht lôsbares Problem, das aueh dureh Ab
werbung nieht gelôst werden kann, weil die zu besetzenden Positionen leider 
keine Angebote für eine erfolgreiehe Abwerbung zulassen. Selbstverstãndlieh 
werde ieh niehts unversueht lassen, zum notwendigen Personal zu kommen. 
lm Beriehtsjahr ist infolge Krankheitsabsenzen, Ferien ete. ein Arbeitsausfall von 
21,8 Arbeitstagen pro Arbeitskraft zu verzeiehnen, das bedeutet für 1964 bei 265 
Arbeitstagen praktiseh den Ausfall einer Arbeitskraft. 

Verwaltungskosten 

Bekanntlieh wurden die Anstalten AHV, IV und FAK auf Januar des Beriehtsjahres 
verselbstãndigt und damit haben die Anstalten die Verwaltungskosten selbst zu 
tragen. Um mit der Betriebsreehnung der Anstalten gleiehzusehalten, ergibt sieh 
bei d er Verwaltungskostenreehnung ei n Betriebsjahr von 13 Mo n aten (1. Januar 1964 
bis 31. Januar 1965). 
l m Beriehtsjahr beliefen sieh die Verwaltungskosten auf 306 853.70 Franken für 
àie Ans1ai1en AHV, iV, FAK sowie Tür àie übemagenen Auigaben. 

Die Aufteilung dieser Kosten ergibt folgendes Bild : 
AHV 
IV 
FAK 
übertragene Aufgaben: 
Eigenheimfõrderung, Stipendien ete. 

Fr. 103 347.
Fr. 60 945.64 
Fr. 105 042.-

Fr. 34 799.-

Naeh wie vor steht die FAK bei den Verwaltungskosten infolge der sehr vielen 
monatliehen Mutationen an der Spitze, dürfte aber in den nãehsten Jahren infolge 
des starken Rentnerzuwaehses von der AHV übertroffen werden. DaB die IV admi
nistrativ die stãrkste Belastung darstellt, geht aus dem direkten Vergleieh hervor: 
Setzt man die IV-Verwaltungskosten mit den Ausgaben ins Verhãltnis, so ergeben 
sieh Verwaltungskosten von 12,5 Prozent und beim Vergleieh zu Ausgaben plus 
Einnahmen, solehe von 7 Prozent. 
Sinn, Zweek und rationelle Arbeitsleistung unserer Verwaltung finden ihren kon
zentrierten Niedersehlag in der Gegenüberstellung unserer Leistungen zu den 
Beitragseinnahmen respektive dieser zu unserem Verwaltungsaufwand. 
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J an r Verwaltungs- Auszahlungen Antell Beitrãge An tali Auszahlungen Antell 
kosten In 'lo in 'lo In 'lo 

1954 59 879.10 371 638.80 16,11 1149 970.79 5,21 1 521 609.59 3,93 
1955 59 680.45 400 982.70 14,88 1 295 913.16 4,61 1 696 895.86 3,51 
1956 65 208.43 452 456.50 14,41 1 478 709.62 4,41 1 931166.12 3,37 
1957 74 895.87 514 514.60 14,55 1 675 936.26 4,47 2190 450.86 3,42 
1958 90 873.80 1 395 752.75 6,51 2 503 544.40 3,62 3 899 297.15 2,33 
1959 85 506.05 1 427 050.45 5,99 2 686 950.48 3,18 4114000.93 2,08 
1960 109 490:60 1 794 856.25 6.10 3 362 821.77 3,25 5157 678.02 2,12 
1961 131 529.13 2164904.12 6,07 4121 986.11 3,19 6 286 890.23 2,09 
1962 191 624.85 2 718 645.85 7,04 4 621 575.71 4,14 7 340 221.56 2,61 
1963 212 299.20 2 930 284.89 7,24 5 100 147.77 4,16 8 030 422.66 2.64 
1964 306 853.70 3 924 074.29 7,22 5 820 783.14 4,87 9 744 857.43 2,91 

Die in der Tabelle für das Berichtsjahr angegebenen Prozentsãtze sind auf 12 
Monate umgerechnet. SchlieBt man die Verwaltungskosten für die übertragenen 
Aufgaben aus und berechnet man die Verwaltungskosten für die Anstalten AHV, 
IV und FAK für 12 Monate (Fr. 248 676.-), so ergeben sich Verwaltungskosten von 
2,55 (Vj. 2,24) Prozent. Damit liegen wir, trotz Übernahme der Arbeitgeberleistun
gen infolge der Verselbstãndigung und trotz teuerungsbedingter Gehaltserhõhun
gen immer noch wesentlich unter dem durchschnittlichen Verwaltungskostensatz, 
der mit uns vergleichbaren Nachbarlãnder. Um ein weiteres vermehrt, muB ich 
allerdings an dieser Stelle bemerken, daB diese niedrigen Kosten, abgesehen von 
der derzeltlgen personellen Unterbesetzung, wegen der, ohne daB weitere Ver
sicherungszweige hinzukommen, sich automatisch ergebenden administratlven 
Ausweitung lnfolge Verslcherten- und Rentnerzuwachs, nicht mehr gehalten werden 
kõnnen. 
Über die Verwaltungskosten orientiert genau die Verwaltungskostenrechnung im 
Anhang, die ebenfalls von der Kontollstelle kontrolliert und in Ordnung be
funden wurde. 

Renten 

Rentenanapruch 

Bekanntlich konnten Auslãnder, Staatenlose und ihre Hinterlassenen bis zur Ge
setzesrevision vom 23. Juli 1964 nur Anspruch auf eine ordentliche Rente erheben, 
wenn sie im Zeitpunkt des Rentenfalles mindestens zehn volle Beitragsjahre und 
Wohnsitz lm Lande hatten. Wurde der Wohnsitz im Lande aufgegeben, ruhte die 
Rente. 
Ein Anspruch auf Übergangsrente für Auslãnder mlt Wohnsitz in Liechtenstein 
bestand bis dahin nicht. 
Nicht nur um der sozialen Gerechtigkeit willen, sondern auch aus wirtschaftlichen 
Überlegungen heraus, wurden nun anlãBiich der genannten Gesetzesrevision die 
Voraussetzungen für den Rentenanspruch bei ordentlichen sowie bei übergangs
renten für Auslãnder wesentlich günstiger gestaltet wie bisher. Ab 1. Juli 1964 
kõnnen Auslãnder und Staatenlose grundsãtzlich nach 5jãhriger Beitragsdauer 
ordentliche Renten beziehen, egal ob sie im Fürstentum Liechtenstein Wohnsitz 
haben oder nicht, d.h. die Renten müssen inskünftig auch ins Ausland bezahlt 
werden. 
Übergangsrenten an Auslãnder und Staatenlose gelangen bis zu einer bestimmten 
Einkommensgrenze zur Ausrichtung, wenn sie bei der Geltendmachung des An
spruches wãhrend mindestens zehn vollen Jahren ununterbrochen Wohnsitz im 
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Fürstentum Liechtenstein hatten, jedoch nur solange als dieser Wohnsitz in 
Liechtenstein aufrecht erhalten wird. 

Ordentliche Renten 

Mit Beginn des Jahres 1964 ist als Folge der ersten AHV-Revision die Vollrente 
nach Skala 20 bei den neu zugesprochenen, ordentllchen Altersrenten zur Regel 
geworden. Eine allgemeine Erhõhung der Renten war das Hauptanliegen der 
3. AHV-Revision. Um diese Erhõhung zu erreichen, wurde die Rentenformel für 
die einfache Altersrente wesentlich abgeãndert. Der festa Rententeil wurde um 
150 Franken auf 450 Franken erhõht. AuBerdem wurde eine neue Progressions
stufe für die Berechnung des verãnderlichen Rententeils anhand des durchschnltt
lichen Jahresbeitrages eingeführt. Dies hatte eine namhafte Hebung der mlttleren 
und hõheren Renten zur Folge. Der Mindestbetrag der einfachen Altersrente lst 
von 750 auf 1200 Franken und der Hõchstbetrag von 1700 auf 2400 Franken im Jahr 
angestiegen. Analog zur einfachen Altersrente haben auch alle übrigen Renten
arten eine Verbesserung erfahren. Die auf 1. Januar 1964 in Kraft gesetzte Renten
erhõhung wlrkt sich auch auf die Teilrenten alter und neuer Ordnung aus. Zum 
maBgebenden, durchschnlttllchen Jahresbeitrag aller ordentlichen Renten, auf dle 
der Anspruch bis zum 31. Dezember 1963 entstanden ist, wurde bei den im Be
richtsjahr angefallenen Revisionsarbeiten eln Zuschlag von 20 Franken gemacht, 
wodurch die vor diesem Zeitpunkt entstandenen Renten elne zusãtzliche Erhõhung 
erfuhren. 
Die im letzten Berlcht schon erwãhnte 3. AHV-Revlslon, welche vor allem elne 
Verbesserung der Renten zum Ziele hatte, wirkt sich zum ersten Mal auf ein ganzes 
Jahr aus. Di e Revision hat zusammen mit d er erwarteten Zunahme d er Rentenbezüger 
di e Summe de r ausbezahlten ordentllchen Renten betrãchtlich ansteigen lassen. Laut 
Fonds-Ausweis wurden im Berichtsjahr Fr. 1 319 806.60 ausbezahlt. Das sind 
Fr. 545 244.55 mehr als im Vorjahr. Wieder im Vergleich zum Vorjahr ergibt dias 
Ainf! Bf!lflstungsArhohung von 70.390/o. 

Obergangsrenten 

Auch in dieser Rentenkategorie wirkt sich die im letzten Bericht beschriebene 
Erhõhung erstmals aut ein ganzes Jahr aus. Dia Voraussage im letzten Bericht, 
daB die Ausgaben tür dle Übergangsrenten intolge Verbesserung der Renten
ansãtze und der Heraufsetzung der Einkommensgrenze mehr als verdoppelt wür
den, hat sich bewahrheitet. Laut Fonds-Auswels wurden im Berichts]ahr 
Fr. 614 035.10 für Übergangsrenten ausbezahlt. lm Vorjahr waren es Fr. 297 361.60, 
womit im Berichtsjahr ei ne Mehrauszahlung von Fr. 316 673.50 vorgenommen wur
de. Das entspricht einer Steigerung der Mehrausgaben von 106,500/o. Die Erhõhung 
der Leistungen um mehr als 1000/o liegt darin, daB intolge der Anhebung der Ein
kommensgrenze der Bezügerkreis eine Ausdehnung erfuhr. 

Dle Statlstik der Renten 

Die statistischen Ergebnisse beruhen auf eine1 Vollerhebung der Rentenbezüger 
und der entsprechenden Leistungen. Die nachfolgenden Autzeichnungen beziehen 
sich aut die im Fürstentum Liechtenstein wohnhaften Rentenbezüger, also auch 
auf die im lnland niedergelassenen Auslãnder, die spãter noch Gegenstand einer 
Betrachtung sind. Für dle nicht zum lnlandbestand gehõrenden Liechtenstelner 
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und Auslãnder im Ausland wurden separate Tabellen erstellt. Um die Zahlen von 
1963 und 1964 miteinander vergleichen zu kõnnen, wurde eine Stichtagerhebung 
auf den 1. J ul i 1964 gemacht. Gegenstand dieser statistischen Erhebung sind die 
am Stichtag rentenberechtigt gewesenen Versicherten, sowie die für sie verfügten 
Jahresrenten. Die Stichtagerhebung stellt auf die im genannten Zeitpunkt herr
schenden Verhãltnisse ab. Über die im Berichtsjahr infolge von Zu- und Abgãngen 
stattgefundenen Verãnderungen gibt sie keine Auskunft. Die genaue Hõhe der 
ausbezahlten Rentensumme wurde bereits eingangs sowohl bei den ordentlichen 
als auch bei den Übergangs-Renten genannt. Sie kann überdies dem Fonds
Ausweis AHV, Betriebsrechnung vom 1. 2.1964 bis 31.1. 1965 (siehe Anhang) ent
nommen werden. 
In Tabelle 1 ist der gesamte Bestand nach Rentenarten und in Tabelle 2 nach 
Rentenkategorien gegliedert. Für 1 404 gezãhlte Rentenbezüger wurden Jahres
renten in de r Hõhe von Fr. 1 737 956.- verfügt; im gleichen Zeitpunkt des Vor
jahres waren es 1244 Bezüger und Fr. 1 039 358.-. Auf je 100 Rentenbezüger 
entfielen 73 Altersrenten und 27 Hinterlassenenrenten, bzw. wurde tür 70 Bezüger 
eine ordentliche und tür 30 Bezüger eine Übergangs-Rente vertügt. Hinsichtlich 
der Summe vertügter Jahresrenten zeigt das Verhãltnis eine Verschiebung zu 
Gunsten der Altersrenten bzw. ordentlichen Renten intolge entsprechend hõheren 
Rentenansãtzen. Bei Gegenüberstellung von Tabelle 2 des letzten Berichtes ist 
die Zahl der ordentlichen Renten im Laufe eines Jahres um 197 von 780 aut 977 
angestiegen und die Zahl der Übergangsrentner um 37 von 464 aut 427 zurück
getallen. Die, infolge der am 1. Juli 1964 in Kraft getretenen Gesetzesãnderung, 
welche die Bezugsberechtigung der Auslãnder neu regelt, anfallenden Renten, 
konnten allerdings in die vorliegende Statistik (Stichtag 1. 7. 1964) nicht mehr 
autgenommen werden. Die aut 1. 1. 1964 in Kraft gesetzte allgemeine Renten
erhõhung vermochte die Summe vertügter Jahresrenten im Vergleich zum Vorjahr 
stark zu beeintlussen. Di ese Feststellung wird besonders durch di e Tabellenwerte de r 
Übergangsrenten nachgewiesen. Laut Tabelle des Vorjahres waren per 1. 7. 1963 
auf 464 Bezüger Fr. 286 050.- verfügt. Nach vorliegender Tabelle aber waren per 
1. 7. 1964 aut 427 Bezüger Fr. 525 600.- vertügt. 

Rentenbezüger und Rentensummen (verfügte Jahresrenten) nach Rentenarten 

Stichtag: 1. J u li 1964 Texttabelle 1 

Absolute Zahlen Prozentzahlen 

Rentenarten 
Renten· Summen verfügter Renten- Summen verfügter 
bezüger Jahresrenten In Fr. bezüger Jahresrenten 

Altersrenten 1024 1 413 068.- 72,93 81,30 

Hinterlassenenrenten 380 324888.- 27,07 18,70 

Total 1404 1 737 956.- 100% 100% 

Rentenbezüger und Rentensummen (verfügte Jahresrenten) nach Rentenkategorien 

Stichtag: 1. Juli 1964 Texttabelle 2 

Absolute Zahlen Prozentzahlen 

Rentenkategorien 
Renten- Summen verfügter Renten- Summen verfügter 
bezüger Jahresrenten In Fr. bezüger Jahresrenten 

Ordentliche Renten 977 1 212 356.- 69,58 69,75 

Übergangsrenten 427 525600.- 30,42 30,25 

Total 1404 1 737956.- 100% 100% 
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Ordentliche Renten 

Die nachfolgenden Tabellen 3-5 zeigen, wie sich die Bezüger und verfügten Sum
men ordentlicher Renten nach Rentenarten, Rentenskalen und durchschnittlichem 
Jahresbeitrag gliedern. 31,720/o aller Rentenberechtigten, nãmlich 310, kamen in 
den GenuB von Hinterlassenenrenten. Davon entfielen 150 Bezüger auf Witwen
renten und 160 auf Waisenrenten. Von den 977 Rentnern erhielten 335 oder 340/o 
Vollrenten, Skala 20, und 642 oder 660/o Teilrenten, Skala 1-19. Die Zahl der 
Rentner, die auf Grund fehlender Beitragsjahre nur gekürzte Alters- oder Hinter
lassenenrenten erhielten, ist geringfügig, nãmlich 28 (2,90/o). Die Rentenbezüger 
und Rentensummen verteilen sich wie bereits im Vorjahr auf alle 20 Skalen, und 
zwar in der aus Tabelle 4 ersichtlichen Art und Weise. Die Renten der Hinter
lassenen wurden fast alle nach Rentenskala 20 bemessen, nãmlich in 82 von 100 
Fãllen. Altersrentner wurden 81 (Vj. 4) nach Skala 20 bemessen. Daraus ist ersicht
lich, daB die im Berichtsjahr neu rentenberechtigt gewordenen Altersrentner, 
sofern von allfãlligen Beitragslücken abgesehen wird, wãhrend mindestens 10 
Jahren Beitrãge geleistet und wegen der doppelten Anrechnung der Beitragsdauer 
somit ausschlieBiich Anspruch auf eine Altersrente nach Skala 20 haben. Da bei 
vollstãndiger Beitragsdauer kelne neuen Altersrenten nach Skala 1-19 fãllig 
werden, wird die Zahl der Teilrentner allmãhlich abnehmen. 
Unter den insgesamt 977 Bezügern gibt es 28 Bezüger mit einer Rentensumme von 
Fr. 12 632.-, dia fehlende Beitragsjahre aufweisen und Teilrentner neuer Ordnung 
sind. Die Zahl dieser Rentner hatte zugenommen und wird weiter zunehmen, weil 
infolge unvollstãndiger Beitragsdauer stets neue Teilrentner entstehen kõnnen. 
Es wird dies besonders der Fali sein, wenn vermehrt auslãndische Grenzgãnger 
und Saisonarbeiter rentenberechtigt werden, weil diese Versicherten nicht immer 
volle Beitragszeiten errelchen werden. 

Bezi.lger und Summen (verfügte Jahresrenten) ordentlicher Renten 
nach Rentenarten 

.,. ___ ...... _L.-11 .... ft 

l g"U(;UJQIIO U 

Absolute Zahlen Prozentzahlen 

Rentenarten ~ --
Renten- Summen veriügter Renten- Summen verfügter 
bezüger Jahresrenten In Fr. bezüger Jahresrenten 

Einfache Altersrenten 379 474 059.- 38,79 39,10 

Ehepaar-Aitersrenten 188 413 481.- 19,25 34,10 

Zusatzrenten 100 58958.- "10,23 4,8'1 

Altersrenten 667 946498.- 68,27 78,07 

Witwenrenten HiO 176542.- 15,35 14,56 

Einfache Walsenrenten 160 89 316.- 16,38 7,37 

Vollwaisenrenten - -.- -.- -.-
Hinterlassenenrenten 310 265 858.- 31,73 21,93 

Gesamttotal 977 1 212356.- 100% 100% 
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Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten) ordentllcher Renten nach Renten
skalen und Rentenarten 

Stlchtag: 1. Jull 1964 Texttabelle 4 

Rentenbezüger Summen verfOgter Jahresrenten 

Rentenskalen 
Alters-

H inter-
Altera-

H Inter-
lassenen Zusammen lassenen Zusammen 

rentner rentner renten renten 

1-5 101 14 115 138052.- 11490.- 149 542.-

6-10 139 19 158 172 883.- 17169.- 190 052.-

11-15 169 9 178 244455.- 5750.- 250205.-

16 38 - 38 62200.- -.- 62200.-

17 32 2 34 47100.- 2894.- 49994.-

18 46 1 47 76763.- 229.- 76992.-

19 43 1 44 69806.- 914.- 70720.-

20 81 254 335 123989.- 226030.- 350 019.-

pro rata 18 10 28 11250.- 1382.- 12 632.-

Total 667 310 977 946498.- 265858.- 1212356.-
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Dia Texttabelle 5 veranschaulicht, wle slch die Bezügerbestãnde und Rentensum
men nach der Hõhe des den Renten zugrunde llegenden Jahresbeitrages verteilen. 
lm Verglelch mit dan Vorjahreswerten lst lnsofern keine 1\nderung elngetreten, als 
der Beitragslntervall151-300 lmmer noch für alle Rentenarten am meisten Ranten
bazüger und dle grõBte Rentnarsumma auf slch vareinigt. Ansonsten ist eine ga
wisse Verlagarung von dan unteren nach dan oberen Beitragsintervallen fastzu
stellen. 

Relatlve Schlchtung der ordentllchen Renten (verfDgte Jahresrenten) nach durch· 
schniHIIchem Jahresbellrag 

Stichtag: 1. Jull1964 Texttabelle ·s 

Durchschnlttllcher Jahresbeltrag In Franken 

Rentenarten Zusammen 
bls 75 • 76-150 151-300 301-480 481 • u. m. 

BezQger 

Elnfache Altersrenten 88 112 117 29 33 379 

Ehepaar-Aitersrenten 4 34 92 34 24 188 

Zusatzrenten - 12 51 12 25 100 

Witwenrenten 4 21 62 40 23 150 

Einfache Walsenrenten 5 20 61 53 21 160 

Vollwaisenrenten - - - - - -
Total 101 199 383 168 126 9n 

Summen verfOgter Jahresrenten 

Einfache Altersrenten 102580.- 119 852.- 152 535.- 45 858.- l 53 234.- 474059.-
Ehepaar-Aitersrenten 7680.- 60004.- 198 522.- 82 676.- 64 599.- 413481.-1 
Zusatzrenten -.- 5634.- 27501.- 9 639.- 16184.- 58958.-
Witwenrenten 3840.- 17761.- 71896.- 52559.- 30486.- 176542.-
Einfache Walsenrenten 2400.- 5960.- 32 271.- 33317.- 15368.- 89316.-
Vollwaisenrenten -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Total 116500.- 209211.- 482725.- 224049.- 179 871.- 1 212358.-

1 Mlnimalrenten 
2 Maxlmalrenten 
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Die Obergangsrenten sind In Tabelle 6 nach Rentenarten lm engeren Slnn geglie
del't. Bel elnem Rentnerbestand von 427 Bezügern betrãgt dia verrogte Jahres
rentensumme 525 600 Franken. Wenn man dle Prozentzahl der Tabelle 3 und 6 
mitelnander verglelcht, sleht man, daB den elnzelnen Rentenarten der Obergangs
rente.n nlcht dle glelche Bedeutung zukommt wie bei den ordentlichen Renten. 
Dle verschledena,rtlge Struktur lst deutlich zu erkennen. Von den 427 Obergangs
rentnern sind 296 BezOger von elnfachen Altersrenten, das slnd mehr als zwel 
Drittel des gesamten Bestandes. VerhãltnismãBig wenlg BezOger entfallen auf 
Ehepaaraltersrenten. Das glelche kann bei den Hlnterlassenenrenten gesagt wer
den, welche 160/o des erfaBten Rentenbestandes betragen. Unter den Bezügern 
von elnfachen Altersrenten sind welt mehr Frauen als Mãnner. 

BezUger und Summen (verfUgte Jahresrenten) von Obergangsrenten nach 
Rentenarten 

Stichtag: 1. Juli 1964 Texttabelle 6 

Absol uta Zahlen Prozentzahlen 

Rentenarten 
Renten- Summen verfOgter Renten- Summen verfílgter 
bezüger Jahresrenten In Fr. bezüger Jahresrenten 

Einfache Altersrenten 296 355200.- 69,32 67,58 

Ehepaar-Aitersrenten 59 110400.- 13,81 21,00 

Zusatzrenten 2 960.- 0,47 0,19 

Altersrenten 357 466560.- 83,60 l 88,77 

Witwenrenten 53 50880.- 12,42 9,68 

Einfache Walsenrenten 17 8160.- 3,98 1,55 

Vollwalsenrenten - -.- -.- -,-
Hinterlassenenrenten 70 59 040 . ....:.... 16,40 l 11,23 

l GesamMotal 427 525600.- 100% 100% 
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Die folgenden Tabellen geben Auskunft über: 
Bezüger ordentlicher Renten nach Gemeinden 
Bezüger und Summen (verfügter Jahresrenten) nach Jahrgãngen und Renten
arten, Liechtenstein 
do. Schweiz 
do. übriges Ausland 
Bezüger und Summen (verfügter Jahresrenten) ordentlicher Zusatzrenten nach 
Jahrgãngen und Rentenarten 
Bezüger und Summen von Übergangsrenten nach Jahrgãngen und Rentenarten 
Bezüger von Übergangsrenten nach Gemeinden 
Summen von Obergangsrenten nach Gemelnden 
AHV-Renten an Liechtensteiner im Ausland 

Bezüger ordentllcher Renten nach Gemelnden 

Stichtag: 1. Jull1964 

Altersrenten 

EI n-Gemelnden Eh e- Z u-
fache paar- Zusatz- sa m- ~ltwon· 

Alters- Alters- renten renten 
renten renten 

m en 

Balzers 31 24 3 58 17 
Eschen 18 10 2 30 3 
Nendeln 12 11 4 27 4 
Gamprin 16 2 8 26 6 
Mauren-Schaanw. 35 16 15 66 11 
Planken 1 3 - 4 2 

Ruggell 23 8 6 37 7 

Schaan 44 31 13 88 18 
Schellenberg 17 4 3 24 2 

Triesen 35 15 6 56 22 
Trlesenberg 34 24 6 64 14 
Vaduz 86 28 31 145 26 

Liechtensteln 352 176 97 625 132 

Hlnterlassenenrenten 

Walsenrenten 
zu-

sa m-
Vale r- Mutter- Voll- m en 
walsen walsen walsen 

36 1 - 54 

1 - - 4 

- - - 4 

7 - - 13 

14 - - 25 

- - - 2 

2 - - 9 

17 - - 35 

7 - - 9 

18 - - 40 

5 - - 19 

26 - - 52 

133 1 - 266 

Total 

112 

34 

31 

39 

91 

6 

46 

123 

33 

96 

83 

197 

891 



Summen ordentllcher Renten nach Gemeinden (verfügte Jahmsrenten in Fr.) 

Stichtag: 1. Juli 1964 

Altersrenten 

Gemeinden Einfache Ehepaar-
Alters- Alters- Zusatz- Zusarrmen Witwen-
renten renten renten renten 

Balzers 37749.- 48254.- 1601.- 876(14.- 19153.-

Eschen 23584.- 24921.- 1962.- 504Ei7.- 3544.-

Nendeln 15610.- 23089.- 2149.- 408•18.- 5398.-

Gamprin 21130.- 4064.- 5568.- 307112.- 7728.-

Mauren 44702.- 36635.- 7685.- 89 0:!2.- 12691.-

Planken 1200.- 4991.- -.- 61!11.- 2912.-

Ruggell 28960.- 15595.- 3734.- 4821!9.- 8872.-

Schaan 54426.- 71057.- 8209.- 1336!12.- 23564.-

Schellenberg 21141.- 8753.- 1440.- 313:34.- 2128.-

Triesen 45191.- 38649.- 3912.- 87752.- 29987.-

Triesenberg 42660.- 53486.- 3335.- 99431.- 17547.-

Vaduz 121603.- 72301.- 19337.- 213 2~1.- 35612.-

Liechtenstein 457 956.- l 401 795.- l 58932.- 918 6:33.- 169136.-

Hinterlassenenrenten 

Waisenrenten 

Vater- Mutter-
walsen walsen 

16727.- 291.-

764.- -.-
-.- -.-

4532.- -.-
8067.- -.-
-.- -.-

1368.- -.-
12354.- -.-
3740.- -.-

14627.- -.-
3360.- -.-

18786.- -.-

84325.- 291.-

Voll-
Zusammen 

waisen 

-.- 36171.-

-.- 4308.-

-.- 5398.-

-.- 12260.-

-.- 20758.-

-.- 2912.-

-.- 10240.-

-.- 35918.-

-.- 5868.-

44614.-

-.- 20907.-

-.- 54398.-

-.- 253752.-

Total 

123775.- l 

54 775.- l 

46246.-

43022.-

109780.-

9103.-

58529.-

169 610.-

37202.-

132366.-

120388.-

267639.-

1172435.-

1\) 
Q) 
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Bezüger und Summen (verfUgte Jahrearenten) ordentllcher Alterarenten nach 
Jahrgãngen und Rentenarten 

Stlchtag: 1. Jull1964 Llechtensteln 

RentenbezOger Summen verfügter Jahresrenten 

Geburtsjahr Elnfache Ehepaar· 
Altera· Ehepaar· Zusammen Alters- Altera- Zusammen 
rentner rentner renten renten F r. 

F r. F r. 

1889 18 5 23 21 939.- 10000.- 31 939.-

1890 27 12 39 30581.- 22144.- 52725.-

1891 22 21 43 24307.- 45 851.- 70158.-

1892 24 10 34 30629.- 20899.- 51528.-

1893 34 11 45 39796.- 20766.- 60562.-

1894 32 20 52 39958.- 40996.- 80954.-

1895 40 25 65 52398.- 55 331.- 107729.-

1896 50 20 70 65396.- 46212.- 111 608.-

1897 36 20 56 55258.- 55650.- 110908.-

1898 44 20 64 61701.- 53263.- 114964.-

1899 25 12 37 35993.- 30683.- 66676.-

352 176 528 457956.- 401 795.- 859 751.-

Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten) ordentllcher Hlnterlassenenrenten 
nach Jahrgilngen und Rentenarten 

Stlchtag: 1. Jull1964 

RAntAnhA71lnAr !=;11mmAn VArfilnfAr .IAhrA!UAnfAn - -
Geburtsjahr Wltwen-

Walsen-
Wltwen- Walsen-

Zusammen rentne- Zusammen renten renten 
rlnnen rentner(ln) F r. F r. F r. 

1899-1903 30 - 30 36173.- -.- 36173.-

1904-1909 35 - 35 47274.- -.- 47274.-

1910-1914 28 - 28 37260.- -.- 37260.-

1915-1919 16 - 16 18591.- -.- 18591.-

1920-1924 15 - 15 18 837.- -.- 18 837.-

1925-1929 6 - 6 8837.- -.- 8837.-

1930-1934 1 - 1 1384.- -.- 1384.-

1935-1939 - - - -.- -.- -.-
1940-1944 1 2 3 780.- 913.- 1693.-

1945-1949 - 66 66 -.- 43103.- 43103.-

1950-1954 - 42 42 -.- 26704.- 26704.-

1955-1959 - 21 21 -.- 12 703.- 12703.-

1960-1963 - 3 3 -.- 1193.- 1193.-

132 134 266 169136.- 84616.- 253752.-
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Bezüger und Summen (verfUgte Jahresrenten) ordentllcher Altersrenten nach 
Jahrgãngen und Rentenarten 
Stlchtag: 1. Jull1964 Schwelz 

RentenbezOger Summen verfügter Jahresrenten 

Geburts- Elnfache Ehepaar- Zusatz-jahr Altera- Ehepaar- Zusatz- usammer Alters- Alters- renten Zusammen 
rentner rentner rentner renten renten F r. F r. 

F r. F r. 

1889 2 1 - 3 1 622.- 732.- -.- 2354.-
1890 1 1 - 2 314.- 317.- -.- 631.-
1891 3 1 - 4 2411.- 673.- -.- 3084.-
1892 1 3 - 4 465.- 3143.- -.- 3608.-
1893 2 - - 2 147.- -.- -.- 147.-
1894 4 - - 4 1440.- -.- -.- 1440.-
1895 2 1 - 3 1673.- 391.- -.- 2064.-
1896 5 - - 5 3762.- -.- -.- 3762.-
1897 - 2 - 2 -.- 2480.- -.- 2480.-
1898 3 1 - 4 1 341.- 100.- -.- 1 441.-
1899 2 1 - 3 528.- 390.- -.- 918.-
1905 - - 1 1 -.- -.- 8.- 8.-
1913 - - 1 1 -.- -.- 9.- 9.-
1948 - - 1 1 -.- -.- 9.- 9.-

25 11 3 39 13 703.-1 8226.- 26.- 21 955.-

Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten) ordentllcher Hlnterlassenenrenten 
nach Jahrgãngen und Rentenarten Stlchtag: 1. Jull1964 

l Rentenbezilger Summen verfOgter Jahresrenten l l ! l l 

Geburtsjahr Wltwen-
Walsen-

Wltwen-

l 
Welsen-

Zusammen rentne- Zusammen renten renten 
rin nen rentner(ln) F r. F r. F r. 

1899-1903 3 - 3 156.- -.- 156.-

1904-1909 2 - 2 1284.- -.- 1284.-

1910-1914 1 - 1 545.- -.- 545.-

1915-1919 3 - 3 1 041.- -.- 1 041.-

1920-1924 2 - 2 609.- -.- 609.-

1925-1929 3 - 3 1804.- -.- 1804.-

1930-1934 3 - 3 871.- -.- 871.-

1935-1939 - - - -.- -.- -.-
1940-1944 - 2 2 -.- 80.- 80.-

1945-1949 - 6 6 -.- 1505.- 1 505.-

1950-1954 - 4 4 -.- 1053.- 1053.-

1955-1959 - 11 11 -.- 1480.- 1480.-

1960-1963 - 3 3 -.- 581.- 581.-

17 26 43 6310.- 4699.- 11009.-
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Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten} ordentllcher Altersrenten nach 
Jahrgãngen und Rentenarten 

Stlchtag: 1. Jull1964 übrlges Ausland 

Rentenbezüger Summen ver!Ogter Jahresrenten 

Geburtajahr Elnfache Ehepaar-
Altera- Ehepaar- Zusammen Altera- Altera- Zuaammen 
rentner rentner renten renten F r. 

F r. F r. 

1889 - - - -.- -.- -.-
1890 - - - -.- -.- -.-
1891 - - - -.- -.- -.-
1892 - - - -.- -.- -.-
1893 - - - -.- -.- -.-
1·894 - - - -.- -.- -.-
1895 2 1 3 2400.- 2872.- 5272.-

1896 - - - -.- -.- -.-
1897 - 1 1 -.- 598.- 598.-

1898 - - - -.- -.- -.-
1899 - - - -.- -.- -.-

Total 2 2 4 2400.- 3470.- 5870.-

Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten} ordenUJcher Hlnterlassenenrenten 
nach Jahrgãngen und Rentenarten 

Stichtag: 1. Juli 1964 übrlges Ausland 

r"\- -•- - •- __ .. - - ! ÔUIIIIIItllll Vt:JIÍÜyitU JctiUt:t~rt:Uiltm 
l 

IIOIIIOIIIJQ"-U~'C;III 

Geburtajahr Wltwen-
Walsen-

Wltwen- Walsen-
Zusammen rentne- Zusammen renten renten 

rin nen rentner(ln) F r. F r. F r. 

1899-1903 - - - -.- -.- -.-
1904-1909 1 - 1 1087.- -.- 1087.-

1910-1914 - - - -.- -.- -.-
1915-1919 - - - -.- -.- -.-
1920-1924 - - - -.- -.- -.-
1925-1929 - - - -.- -.- -.-
1930-1934 - - - -.- -.- -.-
1935-1939 - - - -.- -.- -.-
1940-1944 - - - -.- -.- -.-
1945-1949 - - - -.- -.- -.-
1950-1954 - - - -.- -.- -.-
1955-1959 - - - -.- -.- -.-
1960-1963 - - - -.- -.- -.-

1 - 1 1087.- -.- 1087.-
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BezUger und Summen (verfOgte Jahrearenten) ordentllcher Zuaatzrenten nach 
Jahrgiingen und Rentenarten 

Stichtag: 1. Jull1964 Llechtensteln 

Rentenbezüger Summen verfílgter Jahresrenten 

Zueatz-
Klnderrenten Zusatz- KI nderrenten 

Geburtsjahr renten Z u· renten Zu-
fOr EI n· 

Ooppel- sam- fOr Elnfache Doppel- sa m· 
Ehe· fache m en Eh e· Klnder- Klnder- m en 

frauen Klnder- Klnder- frauen renten renten F r. 
renten renten Fr. F r. Fr. 

1899-1904 5 - - 5 3734.- - .- -.- 3734.-

1905-1909 44 - - 44 26259.- -.- -.- 26259.-

1910-1914 14 - - 14 7437.- -.- -.- 7437.-

1915-1919 - - - - -.- -.- -.- -.-
1940-1944 - 9 2 11 -.- 5223.- 2238.- 7461.-

1945-1949 - 17 - 17 -.- 10182.- -.- 10162.-

1950-1954 - 6 - 6 -.- 3859.- -.- 3859.-

1955-1959 - - - - -.- -.- -.- -.-
1960-1964 - - - - -.- -.- -.- -.-

63 32 2 97 37430.- 19264.- 2238.- 58932.-



Bezüger und Summen {verfügte Jahresrenten) von Obergan~rsrenten nach Jahrgãn gen und Rentenarten 

Stichtag: 1. Juli 1964 

Rentenbezüger Summen verfügter Jahresrenten 

Geburtsjahre 
Altersrentner Einfache Altersrenten Ehepaar- Zusatz-

Ehepaar- Zusatz- Zusammen 

[ 
Alters- renten 

Mãnner Frauen 
rentner rent~er Mãnner Frauen renten F r. 

F r. F r. F r. 

1870--1874 6 3 - -- 9 7200.- 3600.- -.- - .-
1875--1879 11 24 9 -- 44 13200.- 28800.- 16800.- -.-

1880 3 7 3 -- 13 3600.- 8400.- 5760.- -.-
1881 6 4 2 -- 12 7200.- 4800.- 3840.- -.-
1882 3 19 3 -- 25 3600.- 22800.- 5760.- -.-
1883 10 17 5 -- 32 12000.- 20400.- 9600.-

1884 11 12 10 -- 33 13200.- 14400.- 17280.- -.-
1885 5 12 3 -- 20 6000.- 14400.- 5760.- -.-
1886 5 13 7 -- 25 6000.- 15600.- 13440.- -.-
1887 6 16 4 -- 26 7200.- 19200.- 7680.- -.-
1888 7 20 10 -- 37 8400.- 24000.- 18720.- -.-
1889 3 12 3 -- 18 3600.- 14400.- 5760.- -.-

1890--1894 - 35 - -- 35 --- 42000.- -.- -.-
1895--1899 1 25 - -- 26 1200.- 30000.- -.- -.-

1905 - - - 1 -.- -.- -.- 480.-

1946 - - - "l 1 -.- -.- -.- 480.-

77 _l __ 21_9 l 59 l :! l 357 l 92 400.- l 262 800.- 1 11 o 400.- l 960.-

Zusammen 
F r. 

10 800.-

58800.-

17760.-

15840.-1 
32160.-

42000.-

44880.-

26160.-

35040.-

34080.-

51120.-

23760.-

42000.-

31200.-

480.-

480.-

466560.- e.> 
e.> 
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Bezüger und Summen (verfügte Jahresrenten) von Obergangsrenten nach 
Jahrgangen und Rentenarten 

Stichtag: 1. Juli 1964 

Rentenbezüger Summen verfügter Jahresrenten 
--

Geburtsjahre Wltwen-
Walsen-

Wltwen- Walsen-
Zusammen rentne- Zusammen renten renten 

rin nen rentner(ln) Fr. F r. Fr. 

1899-1903 22 - 22 21120.- -.- 21120.-

1904-1909 19 - 19 18 240.- -.- 18240.-

1910-1914 6 - 6 5760.- -.- 5760.-

1915-1919 3 - 3 2880.- -.- 2880.-

1920-1924 3 - 3 2880.- -.- 2880.-

1925-1929 - - - -.- -.- -.-
1930-1934 - - - -.- -.- -.-
1935-1939 - - - -.- -.- -.-
1940-1944 - - - -.- -.- -.-
1945-1949 - 16 16 -.- 7680.- 7680.-

1950-1954 - 1 1 -.- 480.- 480.-

1955-1959 - - - -.- -.- -.-
1960-1963 - - - -.- -.- -.-

53 17 70 50860.- 8160.- 59040.-



Bezüger von Obergangsrenten nach Gemelnden 

Stichtag: 1. Juli 1964 

Alten.renten 

Gemeind<~n 
Einfache 

Ehepaar-Altersrenten Zusatz-Alters- Zusammen 
renten rentEn 

Mãnner F ra uen 

Balzers 12 22 7 - 41 

Eschen 8 18 6 - 32 

Nendeln - 3 - - 3 

Gamprin 2 9 1 - 12 

Mauren-Schaanwald 8 18 5 - 31 

Planken 1 1 - - 2 

Ruggell 7 13 3 - 23 

Schaan 8 28 9 - 45 

Schellenberg 5 4 3 - 12 

T ri ese n 9 28 3 - 40 

Triesenberg 9 25 10 - 44 

Vaduz 8 46 11 2 67 

Liechtensteln n 215 58 2 352 

Schweiz - 5 l - - l 5 l 

Hinterlassenenrenten 

Walsren renten 
Witwen-

l l renten Vale r- Mutter-
waisen walsen 

8 - -
5 - -
1 - -
1 - -
4 - -
2 1 -

- - -
9 - -
3 1 -
4 1 -
8 4 4 

8 5 1 

53 12 5 

- l - l - l 

Voll-
Zusammen 

wai se n 

- 8 

- 5 

- 1 

- 1 

- 4 

- 3 

- -
- 9 

- 4 

- 5 

- 16 

- 14 

- 70 

- l -

Total 

49 

37 

4 

13 

35 

5 

23 

54 

16 

45 

60 

81 

422 

l 5 

l 

w 
01 
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AHV-Renten an Llechtenstelner lm Ausland 

Stichtag: 1. Jull1964 

Ordentllche Renten 

Staaten Summen 
Renten- verfOgter 
bezüger Jahresrenten 

Fr. 

Schwelz 81 32964.-

Osterrelch 2 1 798.-

Deutschland 2 2287.-

Canada 1 2872.-

Gesamttotal 86 39921.-

Obergangsrenten 

Summen 
Renten- verfOgter 
bezOger Jahresrenten 

Fr. 

5 5760.-

- -.-
- -.-
- -.-

5 5760.-



Summen von Obergangsrenten nach Gemelnden 

Stichtag: 1. Juli 1964 

Altersrenten Hinterlassenenrenten 

Einfache 
Ehepaar- Waisenrenten Total Gemeinden Altersrenten Zusal2- Witwen- F r. Alters- renten Zusammen renten Zusammen 

Mãnner Frauen renten F r. F r. F r. 
Vater- Mutter- Voll- F r. wai se n wai se n waisen 

F r. F r. F r. F r. F r. F r. 

Balzers 14400.- 26400.- 13440.- -a-- 54240.- 7680.- -.- -.- -.- 7680.- 61 920.-

Eschen 9600.- 21600.- 11 520.- -.-- 42720.- 4800.- -.- -.- -.- 4800.- 47520.-

Nendeln -.- 3600.- -.- -.-- 3600.- 960.- -.- - .- - .- 960.- 4560.-

Gamprin 2400.- 10 800.- 1920.- -.-- 15120.- 960.- -.- -.- - .- 960.- 16080.-

Mauren-Schaanw. 9600.- 21600.- 9600.- -.-- 40800.- 3840.- -.- - .- -.- 3840.- 44640.-

Planken 1200.- 1200.- -.- -.-- 2400.- 1920.- 480.- - .- - .- 2400.- 4800.-

Ruggell 8400.- 15 600.- 5760.- -.-- 29760.- -.- -.- - .- -.- -.- 29760.-

Schaan 9600.- 33600.- 16320.- 59520.- 8640.- -.- - .- -.- 8640.- 68160.-

Schellenberg 6000.- 4800.- 4800.- -.-- 15600.- 2880.- 480.- -.- -.- 3360.- 18 960.-

Triesen 10800.- 33600.- 5760.- -.-- 50160.- 3840.- 480.- -.- -.- 4320.- 54480.-

Triesenberg 10800.- 30000.- 19 200.- -.-- 60000.- 7680.- 1920.- 1920.- -.- 11520.- 71520.-

Vaduz 9600.- 55200.- 21120.- 960.-- 86880.- 7680.- 2400.- 480.- -.- 10560.- 97440.-

Liechtenstein 92400.- 258000.- 109440.- . 960.-- , 460 800.- so BBO.- 15 760.- \2 400.- -.- 59040.- 519 840.-
-- -

~ 
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Bezüger und ausbezahlte Summen ordentllcher Altersrenten an AusUinder In 
Liechtensteln (1. 7.1964-31.1.1965) 

Staats-
RentenbezOger 

Ausbezahlte 
angehõrlgkelt Summen 

Osterrelch 28 29 334.90 

Deutschland 8 9 803.50 

ltalien 1 721.-

staatenlos 1 245.-

38 40104.40 

Bezüger und ausbezahlte Summen ordentllcher Altersrenten an AusUinder lm 
Ausland (1. 7.1964-31. 1.1965) 

Staaten RentenbezOger Ausbezahlte 
Summen 

Osterrelch 8 4417.-

8 4417.-

Bezüger und ausbezahlte Summen von Obergangsrenten an AusUinder In 
Liechtensteln (1. 7.1964-31.1.1965) 

Staats-
RentenbezOger 

Ausbezahlte 
angehõrlgkelt Summen 

Osterrelch 17 13160.-

Deutschland 7 5852.-

l tali en 6 3220.-

Jugoslawlen 1 700.-

staatenlos 1 700.-

32 23632.-



AHV-Renten an Auslãnder In Llechtensteln (Art. 52, AHVG) 

Stichtag: 31. Januar 1965 

Ordentllche Renten Obergangsrenten 

Staats- Summen 
angehõrlgkelt Renten- verfügter 

bezüger Jahresrenten 
F r. 

Osterreich 28 57 3'51.-
Deutschland 8 10428.-

Ita li en 1 1236.-

Jugoslawien - -.-
staatenlos 1 588.-

Gesamttotal 38 69603.-

AHV-Renten an AusUinder lm Ausland (Art. 52, AHVG) 

Stichtag: 31. Januar 1965 

Summen 
Renten- verfügter 
bezüger Jahresrenten 

F r. 

17 20640.-

7 10030.-

6 6720.-

1 1 200.-

2 2400.-

33 40990.-

Ordentllche Renten 
Staats-

Summen angehõrlgkelt Renten- verfügter 
bezüger Jahresrenten 

Osterreich B 7526.-

8 7526.-

39 
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Mahn- und Betrelbungswesen 

Durch eine personelle und materielle Umorganisation in der Buchhaltung konnte 
dem Mahn· und Betreibungswesen wieder etwas mehr Augenmerk geschenkt 
werden. Wenn auch dieser Aufgabenbereich noch nlcht so funktloniert, wie ich es 
mir vorstelle, so konnte doch wenigstens erreicht werden, daB sich dle AuBen
stãnde gegenüber dem Vorjahr nlcht vergrõBert haben und das trotz rund 720 000 
Franken mehr Beitragseingãngen als im Vorjahr. Damit darf festgestellt werden, 
daB eine Verbesserung des Beitragseinganges gegenüber dem Vorjahr eingetreten 
ist, was eindeutlg auf die vermehrte Mahnung und Pfãndung der AuBenstãnde 
zurückzuführen ist. Sofern wir Erfolg in der Personalbeschaffung haben sollten, 
wãre der letzte Mangel im Mahnwesen zu beheben. 

Arbeltgeberkontrolle 

Wie notwendig der Einsatz eines Kontrollbeamten war, zeigt sich immer mehr und 
diese Kontrollen haben mlt dazu beigetragen, die AuBenstãnde zu verringern. 
Auf Grund von Artikel 19 der Verordnung hat unser Kontrollorgan 96 Arbeitgeber
kontrollen durchgeführt, welche dle Jahre 1959 bis 1963 betrafen. Diese Kontrollen 
ergaben eine Nachforderung von Fr. 82 213.45 für die Anstalten AHV, IV und FAK. 
Di ese Nachforderung entspricht elner Lohnsumme von ru n d 1,3 Mio. Franken. 
Teilwelse gestalten slch die Revisionen sehr schwierig, wegen mangelhafter Buch
haltungsunterlagen. Nach wie vor werden Arbeitgeber aufgefunden, dia übar den 
Begriff «maBgebender Lohn» keine Vorstellung haben, obwohl in Rundschreiben 
und Zahlungsaufforderungen immer wieder darauf hingewiesen wird, was alles 
zum maBgebenden Lohn gehõrt. Nun, die Arbeitgeberkontrollen werdan auch in 
dieser Sicht Ordnung schaffen und die manchmal viellelcht etwas fadenscheinigen 
Entschuldigungen, man habe das oder jenes nicht gewuBt oder unsere Verõffent
lichung sei unklar, nicht verstãndlich gewesen, werden in Balde keinen Anspruch 
Ruf RAriir.ksir.htigung mehr finden kõnnen. Damit wird es dann zu unanQenehmen 
GeldbuBen, in schweren Fãllen sogar zu Strafanzeigen kommen. 
Ein Mangel in der Beitragserfassung liegt lmmer noch bei den Zugeherinnen, 
kurzfristig beschãftigten Grenzgãngern und Ehefrauen vor. In sehr vielen Fãllen 
beruht die Nichtabrechnung dieser Personan darin, daB sia die Arbeitsaufnahme 
von der Nichtanmeldung bei der AHV abhãngig machen. lnfolge der angespanntan 
Arbeltsmarktlage wird seitens der Arbeitgeber vielfach diesem Wunsch entspro
chen, obwohl sie wissen müBten, daB jede in unselbstãndlger Stellung gegen 
Bar- oder Naturallohn beschãftigte Person anmelde- und abrechnungspflichtig ist. 
Durch die Besserstellung der Auslãnder im Rentenanspruch scheint sich offen
sichtlich in diesem Zusammenhang eine Besserung abzuzeichnen. Mit der Kürzung 
de r Mindestbeitragsdauer un d de r Auszahlungsmõglichkeit d er Renten in s Ausland, 
ist das Versicherungsinteresse bei der vorgenannten Erwerbsgruppe sichtlich 
angestiegen. Durch Kontrollen diese Lücke In der Beitragsabrechnung zu schlie
Ben, ist aus personellen und wirtschaftlichen Gründen nicht mõglich. Es ist nur 
zu hoffen, daB diese Arbeitnehmergruppen von sich aus auf die Abrechnung bei 
der Versicherung drãngen, wenn sie nicht gewãrtigen wollen, daB sie eines Tages 
gar kelnen Rentenanspruch haben oder nur eine stark gekürzte Rente wegen 
fehlender Beitragsjahre erhalten. 

Revislon 

Wie bereits seit jeher, überprüfta die «AIIgemeine Treuhand AG» in Bern dle 
Ein- und Ausgaben sowie die materielle Rechtsanwendung bei den Anstalten 
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AHV, IV und FAK und neu erstmals die Verwaltungskostenrechnung. Die Revislon 
brachte keine Beanstandungen. Seitens der Verwaltung machten wir den Vor
schlag, die Revision jãhrlich in zwei Etappen durchzuführen. Dieser Schrltt ist 
durch die Aufgabenvermehrung und den sich laufend mehrenden Geschãftsanfall 
notwendig geworden und gibt uns die Gewãhr einer noch intensiveren Kontrolle 
der Verwaltung. 

Rechtspflege 

Die diversen mündlichen Einsprachen gegen unsere Beitragsverfügungen konnten 
alle auf dem Wege der Aussprache belgelegt werden. Diese Einsprachen ergeben 
sich überwiegend darum, well wlr bei den Selbstãndigerwerbenden für das laufen
de Beitragsjahr, für das der Beitrag im vorhinein entrichtet werden muB, das zwei 
Jahre zurückliegende Steuerjahr zur Anwendung bringen müssen, der Beschwerde
führer aber glaubt, daB das dem Beltragsjahr vorausgehende Steuerjahr der Ver
anlagung zu Grunde gelegt werden müsse. Das lst jedoch nicht mõglich, well 
der Jahresbeitrag jewells am Anfang des Jahres verfügt werden muB, also in 
einem Zeitpunkt, in dem das vorangehende Erwerbsjahr bel der Steuer noch gar 
nicht deklariert ist. 
Bei einem Auslãnder wurde der Rentenanspruch durch die Verwaltung mit der 
Begründung abgelehnt, daB er gemãB Artlkel 52 AHVG bis zur Erreichung des 
65. Altersjahres kelne fünf, sondern nur zwei volle Beltragsjahre nachweisen 
kõnne. Gegen diesen Entscheld führte der Auslãnder Beschwerde beim Verwal
tungsrat mit der Begründung, daB er mit den Jahren, die er ílber das 65. Altersjahr 
hinaus der Beitragspfllcht unterstellt gewesen sel, mehr als fOnf Beitragsjahre habe 
und ihm somit eine Rente zustehe. 
Diese Beschwerde lst noch nicht entschleden, ohne jedoch elnem Entscheid des 
Verwaltungsrates vorgrelfen zu wollen, kann ich mir nicht vorstellen, daB der 
Beschwerde stattgegeben wird, denn Beltrãge über das 65. Altersjahr hinaus slnd 
sog. Solidaritãtsbeitrãge und gemãB Artikel 64 AHVG sind nur die Beitrãge, die 
bis zur Erreichung des 65. Altersjahres gelelstet wuraen, remenbiidend. Nachdem 
Beitrãge, die über das 65. Altersjahr hinaus gelelstet wurden, nach Gesetz nicht 
rentenbildend sind, kann auch die Zeit nlcht als Versicherungskarriere angerechnet 
werden. Würde dies bel einem Entscheld bejaht, so hãtte das zur Folge, daB bei 
allen Personen, dle bls heute eine Rente beziehen, dia Beltragsjahre und die 
Beltrãge, dia ílber das 65. Altersjahr h i n aus gelelstet wurden, berückslchtlgt werden 
müssen, was abgesehen von der Gesetzwldrigkelt, zu wesentlicher finanzieller 
Belastung fílhren würde. 

Sozlalverslcherungsabkommen 

Die durch Expertenkommlssionen vorbereltete Revlsion des Sozlalverslcherungs
abkommens mlt der Schweiz führte am 17. und 18. Dezember 1964 in Vaduz zu 
ersten offiziellen Verhandlungen zwischen einer liechtenstelnischen und schwei
zerischen Delegation. Die Verhandlungen standen lm Zeichen freundnachbarllcher 
Zusammenarbeit und ergaben praktisch In allen Fragen Übereinstimmung. Dlese 
Verhandlungen werden lm Frílhjahr 1965 fortgesetzt und dürften auf dle Jahres
mitte zum AbschluB gelangen. 
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11. Familienausgleichskasse (7. Jahrasbericht) 

Allgemeines und Organlsatlon 

Wenn auch die AHV in Balde dia FAK an Umfang übarflügeln wird, so war im 
Berichtsjahr dia FAK doch immer noch der Versicherungszweig, der admlnistrativ 
die grõBte Belastung brachte. Zusãtzlich ergaben sich Mehrarbaiten durch dia 
bavorstehende Gesetzesrevision. Nachdam diese ein Volksobligatorium vorsieht, 
muBten alle Familien, dia bis heute noch keinen Anspruch auf Kinderzulagen 
hatten, ermittelt und die dadurch entstahenden Kosten errechnet werden. Das 
dem Landtag in dar Herbstsesslon von der Regierung vorgelegte Abãnderungs
gesetz brachte seltens dar Vaterlãndischan Union nur aina badingte Zustimmung. 
Am 29. Dezember 1964 brachte die Union zu Artikel 6 des Abãnderungsgesetzes 
eine Motion ein, die für die Bezüger in der Hõhe der Kinderzulagen folgenda 
Abstufung vorsah: Liechtenstainar und Auslãnder mit mindestens zwaijãhrigem 
Wohnsitz sollten aut die bisherigen Ansãtze 20 Franken pro Kind mehr erhalten 
und für die übrigen Auslãnder, Grenzgãnger und Saisonarbeiter sollten die Ansãtze 
pro Kind belassen werden wie blsher. Kostete der Regierungsvorschlag schon 
6-700 000 Franken mehr als bisher, so ergab der Oppositlonsvorschlag ei ne 
weitere Belastung von rund einer halben Million. Wenn auch der Oppositons
antrag im Landtag kaum Aussicht auf Erfolg haben dürfte, wird wahrscheinlich 
mit einer Volkslnitiative zu rechnen sein und nachdem den liechtensteinischen 
Familien einiges mehr geboten wird, kõnnte einer lnitiative ein Erfolg beschieden 
sein. Damit würden der Verwaltung im kommenden Jahr zwei Revislonen bevor
stehen, die neben den laufendan Aufgaben, bel einem Bezügerkreis von 3700-
3800 Familien, eine nur sehr schwer zu bewãltigenda Mehrarbait bringen würden. 
In diasem Zusammenhang darf ich wieder einmal ainen Wunsch dar Verwaltung 
ãuBern, nãmlich, daB Gesetzesrevislonen so rechtzeitlg durchgeführt werden mõch
ten, daB nicht rückwirkende lnkraftsetzungstermine nõtig werden. Rückwirkande 
lnkraftsetzung bringt uns )eweils In Zeitnot, damit in die Gefahr grõBerer Fahler-
n'1nnli"'hVoi+ ,, ..... ,., ;,.. ,.,,....,. c,...";:.n,,... ... ,, ... ,.. r ..... a..c:ol, ......... ,.,: ... .., ___ -t- --···- .. .a.-L •--! • -!_ ... __ __ --
,,,..,~.,..,,,,,...,, • .,. ..... 111 """"""' ...,...,""'11'""'''"'''~ 111 IVIII.In.I\J\AII. 1 UQIIII OIV OIVVC:UL'O'L UOI L.Cio:JLUIJY~-

varbesserung die Auszahlung mlt der Bekanntmachung. Ohne Erfolg habe ich 
diasen Wunsch schon õfters geãuBert, was daran zu liegen scheint, daB die Be
hõrdan den für uns anfallenden Arbeitsaufwand nicht einschãtzen kõnnen, viel
leicht gar nicht daran danken oder den auBergewõhnlichen Elnsatzwillen meinar 
Mitarbeiter als Selbstverstãndlichkelt voraussetzen. !eh darf hiezu erwãhnen, daB 
Überstunden nur soweit sinnvoll slnd, so weit sie sich nicht nachteilig auf die 
normale Arbeitszeit auswlrken. lch kann auch in diesem Zusammanhang nur 
hoffen, daB es uns bald mõglich sein wird, das nõtige Personal zu finden. 
In der Organisation ist durch die Verselbstãndigung der Anstalt eine Neuerung 
festzustellen, und zwar dahingehend, daB dle Verwaltungskosten inskünftig von 
der Anstalt selbst getragen werden müssen. Trotz dleser Bestimmung weist das 
Berichtsjahr noch einen OberschuB von rund Fr. 132 000.- auf. 

Beitrãge und Lelstungen 

Analog zur AHV weist selbstverstãndlich auch die FAK gegenüber dem Vorjahr 
eine Beitragssteigerung auf, und zwar von rund 186 000 Franken. lnteressanter
weisa haben dle Leistungen seit Bestehen der FAK erstmals keine Steigerung 
bzw. nur eine ganz unwesentliche erfahren, was m.E. auf dle Plafondierung der 
Fremdarbeiter zurückgeführt werden kann. Besser als Worte as zu tun vermõgen, 
orientieren die folgenden Tabellen sowie Betriebsrechnung und Bilanz im Anhang 
über dle FAK: 



Anzahl der Bezüger von Klnderzulagen nach Gemeinden 19E4 

Unselbstãndig-
Unselbstãndig erwerbende Grenzgãnger Sai son-

Gemeinden 
Erwerbende Auslãnder Arbeiter 

mit Wohnsltz 

Fam. l Kinder Fam. l Kinder Fam. Kinder Fam. l Kinder 

Balzers 197 509 45 88 48 98 73 233 

Eschen 101 255 19 46 200 472 32 80 

Nendeln 63 154 13 29 7 15 4 6 

Gamprin 42 106 9 17 31 77 26 51 

Mauren 147 360 28 58 115 248 36 98 

Planken 12 30 3 12 - - 3 13 

Ruggell 57 159 9 29 10 25 3 10 

Schaan 212 517 72 243 381 869 200 496 

Schellenberg 42 127 2 5 - - - -
T ri ese n 184 495 48 123 32 80 90 247 

Triesenberg 159 381 11 22 - - 15 47 

Vaduz 254 558 114 233 218 492 120 299 

Total 1470 3651 373 905 1042 2376 602 1580 

Vorjahr l 1370 3490 348 1 763 846 1 1893 311 868 1 
-- -

Selbstãndig 
Selbstãndlg 
erwerbende 

erwerbende Auslãnder 
o h ne o h ne 

Beitrãge Beitrãge 

Fam. l Kinder Fam. Kinder 

24 96 - -
18 59 - -
8 35 - -

11 44 - -
23 56 1 1 

3 10 - -
24 87 1 3 

17 71 2 10 

12 37 - -
10 35 1 1 

29 87 1 5 

12 35 5 12 

191 652 11 32 

225 1 7551 6 20 

Freiwillig 
Versicherte 

F a m. Kinder 

11 47 

7 22 

1 3 

1 4 

11 45 

- -
8 35 

9 44 

1 3 

7 24 

11 34 

13 57 

80 318 

sa ) 220 l 

Freiwillig 
versicherte 
Auslãnder 

Fam. j Kinder 

- -
1 2 

- -
1 2 

- -
- -
- -

1 3 

- -
- -
- -

4 17 

7 24 

6 1 13 

Total 

Fam. j Kinder 

398 1071 

378 936 

96 242 

121 301 

361 866 

21 65 

112 348 

894 2253 

57 172 

372 1005 

226 576 

740 1703 

3776 9538 

3165 1 8022 1 

~ 
(,) 



Familienzulagen 1964 ~ 
~ 

Kinderzulagen Kinderzulagen Geburts- Geburts- Geburts-
an in Kinderzulagen an zulagen zulagen zulagen 

Monate Lieàltenstein an Sai son- anin an an Total 
wohnhafte G renzg inger arbeiter Lieàltenstein Grenzgãnger Sai son-
Bezüger Wohnhafte arbeiter 

Februar 1964 83562.20 24!i55.- 1280.- 2600.- 600.- -.- 112 597.20 

Mãrz 1964 81985.- 27:70.- 4580.- 2300.- 1800.- -.- 118435.-

A p rii 1964 82 869.20 261145.- 10270.- 2400.- 1600.- -.- 123 984.20 

Mai 1964 82383.- 26 !i80.- 13185.- 3500.- 1200.- 200.- 127048.-

J uni 1964 81790.- 26 !i50.- 15960.- 2400.- 1000.- 100.- 127800.-

J u li 1964 81940.- 25!i50.- 12865.- 1400.- 700.- 200.- 122655.-

August 1964 84401.40 26i"80.- 14580.- 4400.- 1600.- 300.- 132 061.40 

September 1964 83140.- 26~~80.- 15025.- 1600.- 2000.- 600.- 128645.-

Oktober 1964 83225.- 29~100.- 12420.- 3500.- 1300.- 400.- 130145.-

November 1964 83287.60 27~;35.- 9725.- 2700.- 1200.- 1200.- 125 447.60 

Dezember 1964 82935.- 29i.75.- 2930.- 3500.- 1800.- 300.- 120940.-

Januar 1965 101 340.60 29~20.- 1250.- 3300.- 1000.- - .- 136 210.60 

Total 1 012 859.- 326~·40.- 114 070.- 33600.- 15800.- 3300.- 1505969.-



Auszahlung von Kinderzulagen nach Gemelnden 1964 

Unselbstãndig- Selbstãndig- Selbstãndig-
Unseibstãndig erwerbende Sai son- erwerbende erwerbende Freiwillig Freiwillig 

Erwerbende Auslãnder Grenzgãnger Arbeiter Auslãnder o h ne Verslcherte versicherte Total 
Gemeinden mit Wohnsitz o h ne Beitrãge Auslãnder 

Beitrãge 

F r. F r. F r. F r. F r. F r. F r. F r. F r. 

Balzers 106 414.80 11530.- 13960.- 15580.- - .- 19925.- 11570.- -.- 178 979.80 

Eschen 46890.- 9065.- 64745.- 4850.- - .- 13 320.- 4370.- 300.- 143540.-

Nendeln 27290.- 4680.- 2690.- 435.- 9610.- 445.- 45150.--.- - .-
Gamprin 17 063.60 2315.- 13590.- 4210.- 9395.- 775.- 300.- 47748.60 -.-
Mauren 67275.60 6465.- 31880.- 7940.- 100.- 8955.- 10830.- 133 445.60 -.-
Planken 5280.- 2660.- -.- 1655.- 2400.- 11995.--.- -.- -.-
Ruggell 32005.- 3925.- 3610.- 945.- 860.- 18095.- 8925.- 68365.--.-
Schaan 92770.- 27310.- 121000.- 31015.- 1430.- 16175.- 10990.- 960.- 301650.-

Schellenberg 27405.- 1080.- -.- 5255.- 650.- 34390.----:.- -.- -.-
T ri ese n 89195.- 19 665.- 8400.- 18085.- 120.- 6475.- 5770.- 147710.--.-
Triesenberg 67960.- 3215.- -.- 3980.- 1320.- 18285.- 7680.- 102440.--.-
Vaduz 89005.- 34605.- 66465.- 25375.- 1800.- 4980.- 12195.- 3430.- 237855.-

Total 668554.- 126515.- 326340.- 114070.- 5630.- 132870.- 74300.- 4990.- 1453269.-

Vorjahr 687183.60 120 685.- 318807.- 94578.- 3515.- 142 610.- 54255.- 3325.- 1 424958.60 

Total Kinderzulagen: 1453 269.-

Total Geburtszulagen: 52700.- (da11on an Grenzgãnger Fr. 15 800.-, an Saisonarbeiter Fr. 3 300.-) 

Total Familienzulagen 1505969.-
~ 
C11 
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111. lnvalidenversicherung (5. Jahresbericht) 

Allgemelnes und Organlsatlon 

Wenn auch nicht in finanzieller Sicht, so hat doch, was die Anmeldungen anbe
langt, die IV ihren Beharrungszustand scheinbar erreicht. Damit mõchte ich, 
nachdem der IV-Bericht im letzten Jahr etwas kurz gehalten war, heute etwas 
eingehender auf einige Problema der IV eintreten. 
Die sich bereits im letzten Jahr abzeichnende Tendenz, daB slch diverse Fãlle 
zu «Kettenfãllen» ausweiten, hat sich mehr als bestãtigt. Als immer mehr belastend 
für die Verwaltung, ist die Beschaffung der nõtigen Unterlagen für die Abklãrung 
der Fãlle, so auch die Beschaffung der Arztzeugnisse, die teilwelse nur mit wieder
holter Mahnung eingehen und wenn sie dann eingehen, gelegentlich sehr mangel
haft ausgefüllt sind, was weitere Rückfragen zur Folge hat. lm Hinblick auf das 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz und um den Arzten ihre Berlcht
erstattung so weit als mõglich zu erleichtern, haben wir im Berichtsjahr ein vor
gedrucktes Arztberichtsformular, das dem schweizerischen angepaBt ist, einge
führt. Wir hoffen, daB sich damit die Berichterstattung verbessern wlrd. 
Um eine mõglichst gleiche Auslegungspraxis zu haben, hat sich die IV-Kommission 
im Hinblick auf das Abkommen mit der Schweiz, In Grenz- und Hãrtefãllen weit
gehend an die schweizerische Gesetzesauslegung und Spruchpraxis angelehnt. 
Das ist absolut notwendig, wenn das Abkommen in der Praxis spielen soll. 
Für eine speditivere Abwicklung sog. Bagatellfãlle, z.B. eindeutige Geburtsgebre
chen, Verlãngerung oder Ausdehnung bereits im Erstantrag genehmigter medi
zinischer MaBnahmen ete., sollte die Mõglichkeit geschaffen werden, daB Prãsident 
und Kommissionsarzt solche Fãlle entscheiden kõnnten, ohne daB die gesamte 
Kommission bemüht werden müBte. Abgesehen von finanziellen Einsparungen 
wãre damit die umgehende Erledigung solcher Fãlle, deren Genehmigung seitens 
der durchführenden Stellen überwiegend rasch verlangt wird, mõgiich. Das glelche 
trifft für Zweitgesuche für bereits im Erstgesuch von der ganzen Kommission 
bewilligten Hilfsmittel zu. Zudem ist es in der Praxls ja doeh so, daB die Not
wenmgKeit der zu gewãhrenden meàizinischen Eingiiecitnung:>mí:tômlinllt::ll u11u 
Hilfsmitteln, der Kommissionsarzt allein deren Richtigkeit bestimmen kann. 

lnvalidenversicherungskommission 

Wenn auch die Antrãge gegenüber dem Vorjahr nicht mehr angestiegen sind, so lst 
trotzdem der Arbeitsbereich der IV-Kommission durch Rentenrevisionen, Über
wachung genehmigter medizinischer MaBnahmen, Überprüfung gelieferter Hilfs
mittel ete. angestiegen. 
Seitens des IV-Sekretariates und der Verwaltung mõchte ich an dieser Stelle der 
IV-Kommission für die gute und entgegenkommende Zusammenarbeit meinen 
Dank aussprechen. Nur so war es mõglich, den groBen Arbeitsanfall zur Zufrieden
heit aller zu bewãltigen. 

In 10 Sitzungen erledigte die IV-Kommlssion 
112 Neuantrãge 
95 Zweitansuchen 
22 Punkte administrativer und verfahrensmãBiger Natur. 

Leider sagen diese nüchternen Zahlen gar nichts über den Arbeitsaufwand aus 
und nur der, welcher diesen Versicherungszweig im Detail kennt, kann beurtellen 
wie viel Arbeit und Verantwortung hinter diesen Zahlen steht. Sicher ist jedenfalls, 
daB die lnvalidenverslcherung heute der notwendigste, aber auch der komplizier-
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teste Zweig unserer Sozialversicherung ist und die IV-Kommission immer wieder 
vor neue Problema stellen wlrd. Nicht zuletzt wird sich die IV-Kommission in 
Balde auf Grund der in der Praxis gemachten Erfahrungen, mit Gesetzesverbesse
rungsvorschlãgen befassen müssen. 

Beitrage und Leistungen 

ErwartungsgemãB sind bei der IV die Beitragsleistungen gegenüber dem Vorjahr 
angestiegen. Es wurden von den Versicherten vereinnahmt Fr. 385 002.34 (Vj. 
Fr. 336 422.-). Bei Totai-Leistungen von Fr. 549 358.83 (in ki. Verwaltungskosten 
von Fr. 60 945.64) wãre also ohne Staatsbeitrag ei n wesentliches Defizit zu ver
zeichnen. Dank des Staatsbeitrages, der die Hãlfte der IV-Leistungen ausmacht, 
war noch ein ÜberschuB von Fr. 83 852.04 (Vj. Fr. 146 599.-) zu verzeichnen. Das 
sich bis heute angesammelte Kapital betrãgt Fr. 691 534.20. 
Eine genaue Übersicht über die Beitrãge und Leistungen geben die folgenden 
Tabellen sowie Betriebsrechnung und Bilanz im Anhang. 

Persõnllche und Arbeltnehmer-/Arbeitgeber-Beltrãge lm BerichtsJahr 1964 nach 
Erwerbsgruppen 

Erwerbsgruppe Persõnliche Arbeltnehmer-
Beitrãge Arbeltgeber- To tai 

Beltrãge 

Nichterwerbstatige 3e2.- 66.50 458.50 

Steuerpauschalierte 4425.- 576.20 5 001.20 

Gewerbe (total) 40 315.- 115 259.49 155 574.49 

davon BauQewerbe 113 023.- 56929.- 69952.-) 

Gastgewerbe ( 3332.- 6 321.60 9 653.60) 

übriges Gewerbe (23960.- 52 008.89 75 968.89) 

Industria 3865.- 145 910.- 149 775.10 

Landwirtschaft 7078.- 3101.25 10 179.25 

Freie Berufe 17 368.- 14 279.70 31 647.70 

tlffentliche Dienste 26 510.40 26 510.40 

Hauspersonal -.- 2 296.15 2 296.15 

Verschiedene 262.- 3 183.55 3 445.55 

Freiwillig Versicherte • 114.- 114.-

73 819.- 311183.34 385 002.34 

• Liechtensteiner mlt Wohnsitz lm Ausland 



Bezüger von IV-Lelstungen nach Gemeinden 1964 

Ordentliche IV-Rentner IV-Obergangsrentner 

Gemeinden 
Einfache Ehepaar- Zusatz- Zusammen Einfache Zusatz- Zusammen 
Renten renten renten Renten renten 

Balzers 18 1 8 27 5 1 6 

Eschen 13 - 15 28 1 2 3 

Nendeln 1 1 2 4 1 - 1 

Gamprin 6 - - 6 - - -
Mauren-Schw. 16 - 14 30 3 5 8 

Planken 1 - - 1 - - -
Ruggell 11 - 15 26 1 - 1 

Schaan 9 2 6 17 3 2 5 

Schellenberg 5 - - 5 3 4 7 

T ri ese n 23 5 11 39 - - -
Triesenberg 17 - 24 41 4 5 9 

Vaduz 23 3 13 39 2 - 2 

Schweiz 1 - - 1 - - -

Total 144 
l 

12 108 264 23 19 42 

Obriga Leistungsempfãnger 

Hilflosen- Unterhalts- Einglie-
entschãdi- kosten- derungs-

gungen beitrãge maBnahmen 

2 5 21 

3 - 11 

1 - 7 

- - 4 

- 2 22 

- - -
- - 11 

3 1 29 

1 - 6 

- - 32 

3 - 29 

2 - 31 

- - -

15 8 l 203 l 

Zusammen 

28 

14 

8 

4 

24 

-
11 

33 

7 

32 

32 

33 

-

226 

Total 

61 

45 

13 

10 

62 

1 

38 

55 

19 

71 

82 

74 

1 

532 

..... 
00 



Ausbezahlte Summen von IV-Lelstungen nach Gemeinden lm Berlchtsjahr 1964 

Ordentliche IV-Renten IV-Obergangsrenten Verschledene IV-Leistungen 

Gemeinden 
Einfache Ehepaar- Zusatz- Einfache Zusatz- Hilflosen- Unterhaits- Einglie- Total 

Zusammen Zusammen entschãdl- kosten- derungs- Zusammen Renten renten renten Ftenten renten gungen beitrãge maBnahmen 

Balzers 20725.- 573.- 2 957.90 24255.40 li 137.50 260.- 6397.50 2475.- 3153.- 7 915.85 13 543.85 44196.75 

Eschen 18061.70 -.- 8 855.50 26 917.20 -250.- 560.- 1810.- 3 300.40 -.- 2 833.12 6133.52 34 860.72 

Nendeln 587.50 1520.- 870.- 2977.50 137.50 -.- 137.50 62.50 -.- 8329.40 8391.90 11 506.90 

Gamprin 7744.60 -.- -.- 7744.60 -.- -.- -.- -.- -.- 3451.29 3 451.29 11195.89 

Mauren-Schw. 21 521.- -.- -1m.20 29 298.20 li 412.50 1500.- 7 912.50 -.- 1150.- 19 604.10 20 754.10 57964.80 

Planken 1 237.50 -.- -.- 1 237.05 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 237.50 

Ruggell 12960.10 -.- 8128.70 21 088.80 650.- -.- 650.- -.- -.- 2420.60 2 420.60 24159.40 

Schaan 11 521.70 9764.90 4604.80 25891.40 ~~ 168.- 254.- 2422.- 3383.80 5157.- 19164.11 27 704.91 56 018.31 

Schellenberg 3000.- -.- -.- 3000.- ~~875.- 2000.- 4875.- 1 237.50 -.- 3964.20 5 201.70 13 076.70 

Triesen 29415.60 13105.70 9026.40 51 547.70 ~ 100.- -.- 1100.- 1175.- 100.- 31 939.26 33 214.26 85 861.96 

Triesenberg 21 333.90 -.- 11 206.80 32 540.70 '-400.- 2220.- 6620.- 1 663.90 -.- 21 713.98 23 377.88 62 538.58 

Vaduz 36131.05 9706.80 10143.30 55 981.15 ~; 162.50 -.- 3162.50 1475.- -.- 19 926.50 21401.50 80 545.15 

Schweiz 1225.- -.- -.- 1225.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- --- 1225.-

Total 185464.65 34670.40 63 570.60 1283 705.15 2f:293.- 6 794.- 1 35 087.- 14 773.10 9 560.- , 141 262.41 1165 595.51 484387.66 

Vorjahr 1165 623.40 1 28123.40 1 42 713.90 12G6 460.70 11E: 515.- 5 950.- 1 22 465.- 11 668.60 5726.- 105 983.34 123 377.94 382303.64 

~ 
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Wenn ich auch, ohne bls heute in allen Punkten Gehõr zu finden, seit 1961 auf 
Unzulãnglichkeiten der IV hingewiesen habe, so gestatte ich mir, in der Folge um 
ein weiteres vermehrt da oder dort auf Mãngel der Versicherung hinzuweisen. 

Verfahren 

Mit dem AbschluB elnes Abkommens über diesen Versicherungszweig mit der 
Schweiz wird die Neugestaltung der Anmeldeformulare bzw. dle Anpassung an 
das schweizerische Formular notwendig werden. Um so mehr wird die im Berichts
jahr eingeführte Praxis, dal3 die Antrãge von uns in der Verwaltung ausgefüllt 
werden, um belastende Rückfragen zu vermeiden, beibehalten werden müssen. 
Nachdem slch die Einholung von ãrztlichen Gutachten aus der Schweiz im Berichts
jahr mehrten, ist dieser Fragebogen bzw. Arztbericht dem schweizerischen bereits 
angepaBt worden. In dlesem Fragebogen sind alle Fragen, die für einen Entscheid 
der IV-Kommission notwendig sind, enthalten und sofern dieser Fragebogen voll
stãndig ausgefüllt wird, kõnnte für uns wenigstens aut diesem Sektor e ine spürbare 
administrativa Entlastung herbeigeführt werden. 

EingllederungsmaBnahmen 

1. Medlzlnlsche MaBnahmen 

Nach dan Bestimmungen dürfen medizinische MaBnahmen erst nach Genehmlgung 
durch dle IV-Kommisslon zur Durchführung gelangen, auBer es handelt sich um 
einen <<drlnglichen» Fali, um einen Notfall. Diese Bestir:nmung wlrd leider seitens 
der Arzte lmmer wieder übersehen und dia IV-Kommission damit In Gewissens
konflikte gebracht, denn dem Buchstaben der Bestimmung entsprechend müBte 
die IV-Kommission die Übernahme der Kosten dieser MaBnahmen ablehnen, 
sofern es sich nicht um einen «dringlichen» Fali gehandelt hat. lm lnteresse der 
Versicherten sah slch dle IV-Kommlsslon gezwungen, eine nicht zu enge Aus-
•--···-- .-~ : ____ "--"'=---··-- ---· .. ··--"""-- -··-t...~- .. ··- ,., .... :r,.,,... .. ~".,..,......,""';,., ,..,,.. ...... a...- .. 
lt:õ~UII~ Ult:i~VI L,.lt;;;OLIIIIIIIUII~ QII"-UVIII;JII' .. IIõ;JIII QUVII .... U.IUIIII WWVII UVI l..ollloVVIIVIU \.ol'""l\.oiiJVII 

ob eine MaBnahme drlngllch war oder nicht, oft schwer zu treffen ist. Hier sollte 
in der Verordnung eine den Umstãnden entsprechende Lockerung getroffen wer
den. 

2. MaBnahmen berufllcher Art und Sonderschulung 

Wenn auch die erstmalige berufliche Ausbildung nlcht immer dan gewünschten 
Erfolg bringt, so kann doch überwiegend Erfreuliches berichtet werden. Was bei 
dieser Eingllederungsmal3nahme immer wieder Schwlerigkeiten macht, ist jeweils 
die Unterbrlngung und Überwachung des Ausblldungsfortschrittes. Hinsichtlich der 
Unterbrlngung werden wir inskünftlg bei den schweizerischen Sonderschulen 
neben dem Schulgeldbeltrag auch noch den sog. Betriebsbeltrag, der sich pro 
Kind und Jahr auf ca. 2200 Franken stellt, übernehmen müssen. Das wird zur 
Folge haben, daB wlr unsere Klnder eher in diesen Sonderschulen unterbringen 
kõnnen. Dleser Schrltt lst notwendig, denn es geht m.E. nicht an, daB wir diese 
Schulen benützen, ohne an deren Unterhalt etwas belzutragen und zudem kommt 
das immer noch weit billiger, als wenn wir selbst elne Sonderschule errichten 
und unterhalten müBten. 

3. Sonderschulung blldungsunfãhlger Mlnderjãhrlger 

Leider lst wegen dem Fehlen genügender Sonderschulen dle Unterbringung 
bildungsunfãhiger Minderjãhriger praktisch für uns unmõglich geworden. So warten 
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bereits 4 Kinder seit 2 Jahren auf ihre Unterbringung, die trotz grõBtem Bemühen 
unsererseits und anderer Stellen einfach nicht mõglich ist, weil alle diese Schulen 
überbelegt und auf die nãchsten 1-2 Jahre vorbesetzt sind. Mit jedem Jahr, um 
das diese Kinder ãlter werden, wird ihre Sonderschulung durch die Verzõgerung 
infolge Unterbringungsschwierigkeit problematischer. Um diesem EngpaB zu 
steuern, sollte vielleicht mit dieser oder jener Sonderschule der Versuch des 
Abschlusses eines Konkordatsvertrages gemacht werden. 
Meinem bereits vor langer Zeit gemachten Antrag auf Erhõhung der Beitrãge an 
die Sonderschulung, wurde mit Verordnungsabãnderung im Berichtsjahr Rechnung 
getragen. 

4. Hilfsmittel 

Bei der Abgabe von Hilfsmitteln bemüht sich díe IV-Kommission in jedem Falle 
sehr, das zweckmãBigste Hilfsmittel zu gewãhren. 
Ein Stein des AnstoBes íst immer wieder, dal3 mit der Erreichung des 65. Alters
jahres keine Hilfsmittel mehr gewãhrt werden. Bereíts im Bericht 1961 habe lch 
auf díese unverstãndliche Hãrte hingewiesen, die seitens der lnvaliden stark kriti
síert wird und m.E. auch mlt Recht, denn mit Erreichung des 65. Altersjahres sind 
die meisten lnvaliden aus dem Erwerb ausgeschieden und der Ankauf, z.B. einer 
Prothese, die meist sehr teuer ist, trifft diese Menschen, die hãufig nur auf die 
AHV-Rente angewiesen sind, ãuBerst hart. Hier sollte dringend eine Gesetzes
abãnderung vorgenommen werden, was nicht mehr als einer menschlichen Geste 
gleichkommen würde. 
AbschlieBend darf ich noch die Feststellung machen, dal3 sich die IV immer mehr 
ihrem eigentlichen Zweck nãhert, nãmlich der Eingliederung, auf der das Haupt
gewicht dieses Versicherungszweiges liegen soll. 
Hãtten nicht die IV-Renten, die mit den AHV-Renten korrespondieren, durch die 
Rentenrevision auf 1. Januar 1964 erhõht werden müssen, wãre nur ein ganz ge
ringes Ansteigen der IV-Renten gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen gewesen. 
Dagegen sind die EingliederungsmaBnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 33% 
angestiegen, was meine Behauptung, daB der Eingliederung inskünftig das Haupt
gewicht zufãllt, bestãtigt. 

Zum Schlu13 mõchte ich noch die Gelegenheit benützen, dem Verwaltungs- und 
Aufsichtsrat, der Oberaufsichtsbehõrde, für die stets gewãhrte Unterstützung und 
das Verstãndnis in allen Fragen der Verwaltung, zu danken. Mein besonderer 
Dank gilt meinen Mitarbeitern für die treue Pflichterfüllung und den groBen Einsatz, 
den sie im Berichtsjahr an den Tag gelegt haben. lch darf meiner und meiner 
Mitarbeiter Freude und Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, dal3 es uns 
vergõnnt ist, in der Sozlalversicherung an vorderster Stelle wirken zu dürfen. Es 
wírd immer unser Bestreben sein, ím Dienste der uns übertragenen Aufgaben nach 
besten Krãften zu wirken. In diesem Sinne und im BewuBtsein, dal3 wir zum 
Wohle des ganzen Volkes arbeiten, wollen wir das neue Geschãftsjahr in Angriff 
nehmen. 

lch hoffe, mit meiner Berichterstattung über die Anstalten AHV, IV und FAK meinen 
gesetzlichen Verpflichtungen entsprochen zu haben und versichere Sie, sehr 
geehrter Herr Prãsident, sehr geehrte Herren Verwaltungsrãte, meiner vorzüglichen 
Hochachtung. 

Vaduz, 29. April 1965 Für dle AHV-FAK-IV-Verwaltung 
Jullus Hartmann 
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Bericht des Aufsichtsrates 

An die Hohe Reglerung 

des Fürstentums Liechtenstein 

zu Handen des Hohen Landtages 

Vaduz 

Sehr geehrte Herren, 

wir beehren uns, In Ausübung der uns gemãB den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Alters- und Hlnterlassenenverslcherung, der lnvalidenversicherung und 
der Famllienausgleichskasse obliegenden Aufgabe, lhnen nachstehend Bericht 
über die Prüfung der Jahresrechnung per 1. Februar 1964 bis 31. Januar 1965 zu 
erstatten. 

Die lhnen zur Genehmlgung unterbreltete Jahresrechnung pro 1964 umfaBt: 

Bllanzsumme 
Kassenauswels AHVIIVIFAK F r. 1 811 367.75 

Bilanzsumme 
Fonds-Ausweis AHV Fr. 23 829 671.04 

Bilanzsumme 
Fonds-Auswels IV F r. 691 534.20 

Bilanzsumme 
Fonds-Auswels FAK F r. 675 527.63 

OberschuB Betrlebsrechnung 
Fonds-Ausweis AHV F r. 2 904 601.95 

ÜberschuB Betriebsrechnung 
Fonds-Ausweis IV F r. 83 852.04 

ÜberschuB Betriebsrechnung 
Fonds-Auswels FAK F r. 131 846.60 

lm Betrlebsjahr 1964 slnd einige gesetzliche Ãnderungen betreffend die Alters
und Hinterlassenenversicherung, dle lnvalidenverslcherung und die Familienaus
gleichskasse eingetreten, wobei dle wesentliche In der Verselbstãndigung der 
Versicherungs-Anstalten besteht. Aufgrund dieser Verselbstãndlgung haben die 
Anstalten die Verwaltungskosten selbst zu tragen, weshalb erstmals die Ver
waltungskostenrechnung, die in elner separaten Buchhaltung - absolut getrennt 
von den übrigen Büchern der Anstalten - geführt wlrd, einen Aufwand von 
Fr. 306 853.70 aufweist. 

Bei den vorerwãhnten gesetzllchen Ãnderungen handelt es sich um folgende: 
a) Gesetz vom 28. 12. 1963, das am 1. 1.1964 In Kraft getreten ist, betreffend die 

Abãnderung des Gesetzes über dle Alters- und Hinterlassenenversicherung 
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vom 14. Dezember 1952 in der Fassung der Gesetze vom 23. Dezember 1958, 
19. November 1959, 23. Dezember 1959 und 28. Dezember 1962, 

b) Gesetz vom 28. 12. 1963 betreffend die Abãnderung des Gesetzes über die 
lnvalidenversieherung, 

e) Gesetz vom 28. 12. 1963 betreffend die Abãnderung des Gesetzes über dle 
Familienzulagen. 

Eine wesentliehe Neuerung braehte das Gesetz vom 28. 12. 1963 betreffend die 
Übergangsrenten. Dieser neue Artikel 76 des AHV-Gesetzes erhõht das für die 
Bezugsbereehtigung zu errechnende jãhrliche Einkommen für Übergangsrentner 
ganz wesentlieh. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist der Ansatz für die Bezugs
bereehtigten für 
a) einfaehe Alters- und Witwenrenten 

von F r. 2 100.- aut F r. 4 500.-
b) Ehepaar-Aitersrenten 

von Fr. 3 400.- aut 
e) einfaehe Waisen- und Vollwaisenrenten 

von Fr. 960.- auf 
erhõht worden. 

Fr. 7200.-

Fr. 2400.-

Zu den vorerwãhnten Gesetzen wurden auch zwei Verordnungen durch die fürst
liehe Regierung erlassen, wobei !aut Verordnung vom 10. 2. 1964 das Einkommen 
aus selbstãndiger Erwerbstãtlgkelt zur Festsetzung des Beitrages von Fr. 4 200.
auf Fr. 7 200.- erhõht wurde. 

In der Verordnung vom 16. November 1964 betreffend das IV-Gesetz wurden die 
Beitrãge bei lnterner und externer Sonderschulung lnvalider Kinder neu geregelt, 
das heiBt, wesentlich erhõht. 

Die getroffene Lõsung dureh die Abãnderung von Art. 52 gemãB AHV-Gesetz vom 
23. 7. 1964 bedingt ein Zweifaehes: 

rurs erste wurde die Karenzfrist für den Rentenbezug bei Auslãndern von 
10 auf 5 Jahre herabgesetzt, 
fürs zweite wurde das Wohnsitzprinzip aufgehoben, so daB lnskünftig die 
Renten auch ins Ausland entriehtet werden müssen. 

Naehdem ab 1. 1. 1964 die ordentllchen Renten im Durchschnltt um 380/o und die 
übergangsrenten um 1000/o erhõht wurden und - wie ausgeführt - inskünttig 
Renten aueh ins Ausland entriehtet werden müssen und die Karenzfrist verkürzt 
worden ist, stellen diese gesetzliehen Anderungen sehon In naher Zukuntt beaeht
liehe flnanzielle Belastungen der AHV dar. Der Aufsiehtsrat ist jedoeh der Auffas
sung, daB dlese Belastungen aufgrund der technisehen Bilanz verantwortet werden 
kõnnen. 

lmmerhln lst aus der oben angeführten Posltion «Fondsausweis IV» ersiehtllch, 
daB aufgrund erhôhter Leistungen der übersehuB bel der lnvalldenversieherung 
l m Gegensatz zum Gesehãftsberleht 1963 u m ea. Fr. 63 000.- gesunl<en ist. Ebenso 
hat sieh der ÜberschuB der Betriebsrechnung bel der AHV (Fondsauswels) um ca. 
Fr. 300 000.- gegenüber 1963 reduziert, obwohl im Betrlebsjahr 1964 betrãehtllch 
mehr Elnnahmen - und zwar rund Fr. 480 000.- von Prãmien zu verzeiehnen 
waren. 

Die detailllerte Kontrolle, welche wiederum durch die Allgemeine Treuhand AG 
in Bern durehgeführt wurde, erstreckte sieh auf die gesamte Gesehãttsführung, 
insbesondere auf die materielle Rechtsanwendung, den Reehnungs- und Zahlungs
verkehr, sowie Buehhaltung und die Organisation der drel Anstalten. 
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Die vorgenommenen Prüfungsarbeiten haben uns davon überzeugt, daB die Bücher 
ordnungsgemãB geführt slnd und die Darlegungen der Bilanzen und Betrlebs
rechnungen den gesetzllchen und reglementarlschen Vorschriften über dle AHV, 
die IV und dle FAK entsprechen. 

Demnach stellt der Aufslchtsrat folgenden 
Antrag 

a) dle Geschãftsberlchte der AHV, IV und FAK vorbehaltlos zu genehmlgen, 
b) dem Verwaltungsrat und den verantwortllchen Organen der Verwaltung unter 

bester Verdankung der gelelsteten Dlenste volle Entlastung zu ertellen. 

Vaduz, 28. Aprll 1965 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Der Aufsichtsrat 
de r 

Alters- und Hinterlassenenverslcherung 
der lnvalldenversicherung und der 

Famlllenausglelchskasse 

Der Prãsident 
DDr. Herbert Batllner 

Hans Büchel Benedlkt Ohrl 



Anhang 

Betriebsrechnung und Bilanz 1964 
de r Anstalten: AHV-IV-FAK 
Verwaltungskostenrechnung 
sowie graphische Darstellungen. 
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Fonds-Ausweis AHV 

Betrlebsrechnung vom 1. Februar 1964 bls 31. Januar 1965 

So li 

Beltrilge der Abrechnungspflichtlgen und des Landes Fr. 

400 AHV-Beitrãge 
409 Beitrãge des Landes gemãB AHVG, Art. 50 

Lelstungen 

500.0 Ordentliche Renten 
501 Übergangsrenten 
504 Rückvergütungen von AHV-Beitrãgen 

gemãB AHVG, Art. 52/3 
505.0 Rückerstattungsforderungen, 

ordentliche Renten 
505.1 Rückerstattungsforderungen, 

Obergangsrenten 

Obrlge Elnnahmen und Aufwendungen 

603 Zinsen aus festen Anlagen der AHV 
604 Zinsen aus Kontokorrentkonto, Landesbank 
700 Zuwendung an Verwaltungskostenrechnung 
707 Spesen aus festen Anlagen der AHV 
708 Spesen aus Kontokorrentkonto Landesbank 

Umsãtze der Betrlebsrechnung 
OberschuB der Betrlebsrechnung 

Fonds-Ausweis AHV 

Bllanz per 31. Januar 1965 

Feste Anlagen 

100 Bauland 
101 Gebãude 
11 Wertschrlften 

Kontokorrente 

300 AHV-Kasse, ordentllcher Verkehr 
350 Llechtenstelnlsche Landesbank 

Kapital- und AbschluBkonten 

900 Kapital 

1317698.-
611 994.10 

2470.-

103347.-
30 000.-

6.55 

2 065 515.65 
2 904601.95 

4~t0ii7.6ü 

Aktiven 

F r. 

2452600.-
547 708.10 

15000000.-

863677.94 
4965685.-

23 829 671.04 

Haben 

F r. 

3 854149.20 
440000.-

3 243.05 

2100.-

319274.35 
351 351.-

4970117.60 

4970 i i7.ôíi 

Passiven 

F r. 

23 829 671.04 

23 829 671.04 
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Fonds-Ausweis FAK 

Betrlebsrechnung vom 1. Februar 1964 bls 31. Januar 1965 

So li Haben 

Beltrage der AbrechnungspfllchUgen und des Landes F r. F r. 

460 FAK-Beltrãge 1 581 631.60 
469 Beitrãge des Landes 

gemãB FZG, Art. 22, Abs. 4 150 000.-

Lelstungen 

560 Kinderzulagen 1 453 269.-
561 Geburtszulagen 52700.-
565 Rückerstattungsforderungen, Famillenzulagen 11 226.-

Obrlge Aufwendungen der FAK 

720 Zuwendung an Verwaltungskostenrechnung 105042.-

Umsãtze der Betrlebsrechnung 1 611 011.- 1 742 857.60 
ÜberschuB der Betriebsrechnung 131 846.60 

1 742 857.60 1 742 857.60 

Fonds-Ausweis FAK 

Bllanz per 31. Januar 1985 

Aktiven Passiven 

F r. F r. 

Kontokorrente 

320 FAK-Kasse, ordentllcher Verkehr 675527.63 

Kapital- und Absc:hluBkonten 

902 Kapital 675527.63 

675527.63 675527.63 
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Fonds-Ausweis IV 

Betrlebsrechnung vom 1. Februar 1964 bls 31. Januar 1965 

Beitrãge der Abrechnungspfllchtlgen und des Landes 

410 IV-Beitrãge 
419 Beitrãge des Landes, gemãB IVG, Art. 28 

Leistungen 

510 Ordentliche Renten 
511 Übergangsrenten 
512 Taggelder 
513 Hilflosenentschãdlgungen 
514 IV-Unterhaltskostenbeitrãge für 

Minderjãhrlge, gemãB IVG, Art. 45 
515 Rückerstattungsforderungen von IV-Lelstungen 
520 Medizinische MaBnahmen 
521 Erstmallge berufliche Ausbildung 
522 Umschulung und Wlederelnschulung 
524 Beitrãge für die Sonderschulung und für 

bildungsunfãhige Mlnderjãhrlge 
525 Hilfsmittel 
527 Reisespesen an lnvallde 

Obrlge Elnnahmen und Aufwendungen 

613 Zinsen aus Anlagen der IV 
710 Zuwendungen an Verwaltungskostenrechnung 
?18 ~n.o.oon ~~~~ A nl~,..nP'\ ,.."'"' 1\1 -1""'---·· __ ... ''"'''""::t"''' ,.,.. ....... l .. 

Umsãtze der Betrlebsrechnung 
OberschuB der Betrlebsrechnung 

Fonds-Ausweis 

Bllanz per 31. Januar 1965 

Kontokorrente 

31 O IV-Kasse, ordentllcher Verkehr 
351 Llechtensteinische Landesbank 

Kapital- und AbschluBkonten 

901 Kapital 

So li 

F r. 

287 536.55 
35 087.-
11 276.-
14 773.10 

9 560.-

78 724.88 
1 464.-
2 931.33 

24867.27 
16 805.48 
5377.95 

60945.64 
n~"' v.vu 

549 358.83 
83 852.04 

633 210.87 

Aktiven 

F r. 

247 351.20 
444183.-

691 534.20 

Haben 

F r. 

385 002.34 
242193.83 

4 015.90 

1 998.80 

633 210.87 

633 210.87 

Passiven 

F r. 

691 534.20 

691 534.20 
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Kassa-Ausweis AHV, IV und FAK 

Bllanz per 31. Januar 1965 

Aktiven Passiven 

GeldmiHel F r. F r. 

21 Postcheck 819 028.48 

Kontokorrente 

300 AHV-Fonds, ordentllcher Verkehr 863677.94 
310 IV-Fonds, ordentlicher Verkehr 247 351.20 
320 FAK-Fonds, ordentlicher Verkehr 675 527.63 
33 Abrechnungspflichtige 60126.55 20287.08 
360.0 Nicht bestellbare Auszahlungen, 

ordentllche Renten 2203.90 
362 Nicht bestellbare Auszahlungen 

Familienzulagen 2320.-

Ordnungskonten 

800 Transitorlsche Beitrãge AHV 541113.02 
801 Transitorlsche Beitrãge IV 54111.02 
802 Transltorlsche Beltrãge FAK 243238.68 
807 übrige transltorische Aktlven AHV 93 750.-

1811367.75 1 811 367.75 
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Verwaltungskostenrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar 1964 bis 31. Januar 1965 

So li Haben 

F r. F r. 

700 Gehãlter 193 255.70 
701 AHV-IV-FAK-Beitrãge 6403.15 
702 Pensionskassen-Beltrãge 15 576.25 
703 Sparverslcherungs-Beitrãge 6 341.60 
705 Ersatz für Auslagen (Reisespesen) 5 379.05 
710 M i ete 12 000.-
711 Reinigung, Heizung und Beleuchtung 579.60 
712 lnserate und Bekanntmachungen 327.30 
720 Büromaterial und Drucksachen 11 734.30 
721 Fachliteratur, Abonnemente für 

Zeltschriften und Zeltungen 491.30 
725 Anschaffungen von Maschinen und Mobilien 2 265.40 
726 Unterhalt und Reparaturen von 

Maschinen und Mobilien 4187.45 
727 Versicherungen (Mobilien) 253.10 
730 Porti, Postcheckgebühren und Telefon 18226.65 
731 Betreibungs- und lnkassospesen 699.55 
751 Arbeitgeberkontrollen 1 405.50 
760 Honorare, Taggelder und 

km-Entschãdigungen 26 239.40 
790 übriger Aufwand 1 488.40 
810 Zuwendung aus AHV-Fonds 103347.-
811 Zuwendurig aus IV-Fonds 60 945.64 
812 Zuwendung aus FAK-Fonds 105 042.-
õi3 Zuwenáung áer t-urstl. Heg1erung 

für übertragene Aufgaben 34 799.-
820 Elnnahmen aus Mahngebühren und BuBen 2 720.06 

306 853.70 306 853.70 
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23.82 

AHV-Fonds-Entwicklung 

In Mlllionen 
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hunderttausend Fr. 

-4 ----
3 
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1954 1955 

Persõnliche Beitrãge der Versicherten 1954-1964 

lndustrle 

Gewerbe 

Landwirtschaft 

Freie Berufe 

Obrige Verslcherte 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 





Persõnliche un d Arbeitnehmer-/ Arbeitgeber-Beitrãge 1954-1964 
16 

15 - Gewerbe 
14 - lndustrie 

13 

12 

11 

10 = 1 Million Fr. 

9 

8 
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2 
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Arbeltnehmer-/ Arbeltgeber-Beltrlige 

Abrechnungspfllchtlge: 

15 

14 
- Industria 

- Gewerbe 

13 - Offentllche Dlenate 

12 

11 

10 = 1 Mllllon Fr. 
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1954 1955 1958 1957 1958 1959 1980 1981 1982 1983 1984 
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At-W -Renten 1954-1964 

zoooooo ---1 5ooooo 

1600000 

1 400000 

1 zooooo 

1 oooooo 

8 ooooo 

6ooooo 

Renten total 

Ordentllche Renten 

Obergangs-Renten 

zooooo 

1955 
1956 

1957 

1964 
1962 

1958 
1959 

1960 





Mlll. Fr. 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1954 

Verwaltungskosten: Sozialleistungen + Beltrãge 

1954-1964 

- Lelstungen und Beltrãge: AHV-IV-FAK 

(1958 Elntohrung: FAK, 1960 ElnfOhrung: IV) 

- Verwaltungskosten: AHV, IV und FAK 

1955 1956 1957 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1964 





Anzahl der FZ-Bezüger 
9 

(lnkl. Grenzgãnger und Salsonarbelter) 
8 

7 
In Tausend 

6 Selbstg., Anzahl Famlllen 

- Selbstg., Anzahl Klnder 

5 - Unselbstg., Anzahl Famlllen 

4 

3 

2 

1 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

- Unselbstg., Anzahl Klnder 

0.281 

1961 

--

1.000 1.026 

0.290 0.289 

1962 1963 1964 

Klnderzulagen 
(lnkl. Grenzgãnger und Salsonarbelter) 

In 1-lllnriArttRw:u::mrl 

Unselbstg. Erwerbende 

Selbstg. Erwerbende 

7.74 

1961 

1961 1962 

11.78 

1962 

1963 

12.21 

1963 

8.512 

1964 

12.35 

1964 
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20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 = 1 Mllllon 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

FAK-Beitrige und -Leistungen 

in Mlllionen 

Beltrãge der Arbeltgeber 

Beltrãge der frelwllllg Verslcherten 

Auszahlung von Klnderzulagen 

Auszahlung von Geburtszulagen 

1.432 

1.260 

1.089 

1961 1962 

1.476 

1.395 

1963 1964 





4 

3 

2 

1 

IV-Beitrãge und -Leistungen 

In Hunderttausend 

- Beltrãge <ler Verslcherten 

Renten, Hllflosenentschãdigungen, Unterhaltskostenbeltrãge 

- Elngl·lederungsmaBnahmen 

4.884 

3.823 3.850 

2.783 
2.739 

1961 

3.047 3.050 

1962 

3.364 

1963 1964 
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